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Landkreis. Am 18. Januar 2018 hat
das Landratsamt eine Befragung
von Familien im Altenburger Land
gestartet.Damit soll herausgefunden
werden, welche Unterstützung Fa-
milien brauchen, um im Altenbur-
gerLandgut lebenzukönnen.
DerFragebogen richtet sichanalleFa-
milien – egal ob traditionell, Patch-
work-, Regenbogen- oder Pflegefami-
lie. „Wir bitten alle Familien um eine
Einschätzung“, so Sozialplanerin Sa-
bine Lucks. Die Befragung wird
hauptsächlichonlinedurchgeführt, zu-
dem werden auch einige gedruckte
Versionen verteilt. Die Online-Varian-
te kann bequem amPCund auf jedem
Smartphone beantwortet werden und
dauert höchstens fünfMinuten.
Diese erste Umfrage soll eine Orien-
tierung geben, in welchen Bereichen
Familien im Altenburger Land den
größten Unterstützungsbedarf sehen.
Weiterführende Befragungen sollen
dann konkretere Bedürfnisse ermit-
teln. Die Ergebnisse der Befragungen
fließen in dieSozialplanungdesLand-
kreises und die künftige Umsetzung
des Landesprogrammes solidarisches
Zusammenleben der Generationen
(LSZ) ein. Das Landesprogramm
startet imApril dieses Jahres imAl-

tenburger Land. Durch das Förder-
programm sollenAngebote zur Un-
terstützung von Familien in den
kommenden Jahren weiterentwi-
ckelt und noch besser an den Be-
darfen ausgerichtet werden.
„Es ist wichtig, dass so viele Fami-
lien wie möglich die Fragen beant-
worten. Bitte machen Sie auch
Freunde und Bekannte auf die Be-
fragung aufmerksam“, sagt Lucks
abschließend. Sie können sich mit
Fragen und Hinweisen jederzeit tele-
fonisch unter 03447 586-595 und per
Mail an familienbefragung2018@
altenburgerland.dean siewenden.

Link: www.soscisurvey.de/
abg-familienbefragung/

QR-Code zurBefragung:

Online-Befragung gestartet

Wasbraucht Ihre Familie,
um imAltenburgerLand
gut leben zu können?

Symbolbild

Altenburg/Berlin. Gestern starte-
te die 83. Internationale Grüne
Woche in Berlin. Über 1.600 Aus-
steller aus über 60 Ländern prä-
sentieren zehn Tage lang ihre Pro-
dukte – einer davon ist das Alten-
burger Land. „Wir werben für die
Nahrungs- und Genussmittelin-
dustrie sowie für den Tourismus
in der Region“, so Landrätin Mi-
chaele Sojka. Wirtschaftsförderer
Wolfram Schlegel weilt bereits
seit Donnerstag in Berlin, um mit
seinem Team den Messestand auf-
zubauen.
Komplettiert wird der Auftritt des
Landkreises von der Altenburger
Brauerei, derAltenburger Destillerie
& Liqueurfabrik und der Fleischerei
Hartmann. „Unsere Stände sind di-
rekt nebeneinander in der Thürin-
genhalle, um uns einheitlich zu prä-
sentieren“, erklärt Schlegel. Die
Thüringenhalle ist quasi das Ein-
gangstor zur gesamten Messe am

Nordflügel. Sie liegt an einer der
Hauptverkehrsadern um das Messe-
gelände, der Masurenallee – dort ist
der zentrale Omnibusbahnhof gele-
gen sowie auch S- und U-Bahn-Sta-
tionen.
Am gestrigen ersten Messetag
drängten sich schon Stunden vor
Beginn Menschenscharen vor den
Eingangstoren. „Und alle kommen
an den Ständen unseres Landkreises
vorbei“, weiß Schlegel. Während
die Unternehmen mit Bier, Schnaps-
sowie Likörkreationen und Alten-
burger Wurstspezialitäten – allen
voran der Mutzbraten – aufwarten,
wollen die Mitarbeiter der Land-
kreisverwaltung weitere Trümpfe
des Landkreises ausspielen: „Wir
werben ganz offensiv für den ,Tag
der Altenburger’ in diesem Jahr.
Hierfür wurden extra Flyer produ-
ziert“, beschreibt derWirtschaftsför-
derer und fährt fort: „Am zweiten
Messewochenende wird auch das

Folkloreensemble zugegen sein, um
Tracht und Tradition – die an diesem
Festtag im Vordergrund stehen – zu
präsentieren.“ Der „Tag der Alten-
burger“ findet am 7. Oktober dieses
Jahres statt, vereint gleich drei große
Volksfeste und zwei Jubiläen: 200
Jahre Altenburger Bauernreiten, das
25. Thüringer Landeserntedankfest
sowie das 12. Thüringer Landes-
trachtenfest. Die Schirmherrschaft
für die Veranstaltung haben Minis-
terpräsident Bodo Ramelow und
Landwirtschaftsministerin Birgit
Keller übernommen.
„Das beliebte Münzprägen und vor
allem der Spielkartenverkauf runden
den Auftritt des Landkreises auf der
Grünen Woche ab“, so Schlegel.
Auch Landrätin Michaele Sojka ist
seit Messebeginn vor Ort, um am
gestrigen Thüringenabend, dem
Empfang der Landwirtschaftsminis-
terin Birgit Keller, und beim heuti-
gen Besuch des Ministerpräsidenten
dabei zu sein.
In diesem Jahr gibt es auch eine Ko-
operation mit dem Tourismusver-
band: Im Rahmen eines Quiz‘, wel-
ches auf der Hauptbühne in der Thü-
ringenhalle vorgetragen wird, wer-
den fünf Preise vergeben. Zweimal
gibt es zwei Übernachtungen (Roß-
plan, Reussischer Hof) für zwei Per-
sonen mit Stadtrundgang, Schloss-
führung und Theaterbesuch in Al-
tenburg. Ein Mittagessen im Reussi-
schen Hof und ein Abendessen im
Ratskeller sind ebenso in dem Ge-
winn enthalten. Zudem wird dreimal
eine Übernachtung (Hotelpension
Treppengasse) für zwei Personen in-
klusive Theaterbesuch am Abend
vergeben.
„Ziel während der zehn Messetage
ist es, auf unser wunderschönes Al-
tenburger Land aufmerksam zu ma-
chen – mit all seinen kulinarischen
Spezialitäten – und bei vielen Men-
schen dafür zu werben, unseren
Landkreis zu besuchen“, erklärt
Schlegel abschließend. TK

GrüneWoche 2018 hat begonnen

„ZurMessewerbenwir
fürdenTag derAltenburger“

Der Spielkartenverkauf am Messestand des Landkreises kommt seit Jahren
sehr gut beim Publikum an

Seite 1_Seite 1.qxd 16.01.2018 13:31 Seite 1



AmtsblattAltenburger Land Nr. 1/20. Januar 2018Seite 2 AMTLICHER TEIL

Die nächsten Ausgaben des Amtsblattes

„DasAltenburger Land“
erscheinen am Samstag, 17. Februar 2018 und am Samstag, 3. März 2018.

Redaktionsschluss für dieAusgabe am17. Februar 2018 ist der 6. Februar 2018.
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a)ÖffentlicherAuftraggeber(Ver-
gabestelle):LandratsamtAltenburger
Land,FachbereichBildungundInfra-
struktur,Vergabestelle, imAuftragdes
FachdienstesHochbauundLiegen-
schaften,Postanschrift:Lindenaustraße
9,04600Altenburg,Telefon:03447
586-964,Telefax:03447586-966,
E-Mail:vergabestelle@
altenburgerland.de, Internet:
www.altenburgerland.de
b)Vergabeverfahren:Öffentliche
Ausschreibung,VOB/A
Vergabenummer:HB-B004-2017
BeidiesemVergabeverfahrenfindetdas
ThürVgGAnwendung.
c)AngabenzumelektronischenVer-
gabeverfahrenundzurVer-und
EntschlüsselungderUnterlagen:kein
elektronischesVergabeverfahren
d)ArtdesAuftrags:Ausführungvon
Bauleistungen
e)OrtderAusführung:
Roman-Herzog-Gymnasiumin04626
Schmölln,H.-v.-Helmholtz-Straße18
f)ArtundUmfangderLeistung,ggf.
aufgeteilt inLose:
SanierungundErweiterungdes
Schulgebäudes
Los26–Außenanlagen
520m²AufbruchundEntsorgungvon•
Asphalttrag-undDeckschichten,bis
15cmstark
135m²RückbauundEntsorgungvon•
Betonpflaster
200m²RückbauundEntsorgungvon•
Gehwegplatten
980m³profilgerechterBodenaushub/•
Weiterverwendung/Entsorgung
2.165m²PlaniederBaugrubensohle•
245m²EinbauBetonpflasterals•
Rechteckpflastereinschl.Unterbau im
BereichderFahrrad-undMoped-
stellplätze
1.920m²EinbauBetonpflasterals•
wilderVerbandmit3Steingrößenein-
schl.Unterbau imBereichEr-
weiterungsbauundRampe
140mTiefbordeausBeton•
70mHochbordeausBeton•
110mRasenbordeausBeton•

57mEinbauTraufstreifen•
60mGranitstufenerneuern,Auftritt•
50cm,Steigung15cm
3St.TreppengeländerausEdelstahl•
aufGranitstufenbefestigt,Einzellänge
ca.2m
50mEinbauvonEntwässerungs-•
leitungen,KG–RohrDN125einschl.
Formstücken,Rohrgrabenaushubund
Wiederverfüllung
5St.Straßen-undHofeinläufe•
4St.RemontagevonTischtennisplat-•
teneinschl.Fundamentherstellung
1St.Remontagevon2-flügligemTor•
einschließlichPfostenundFunda-
mentherstellung
1St.einflügligesTormitPanikfunk-•
tion invorh.Stabgitterzauneinbauen
36mStabgitterzauneinschl.Pfosten•
undFundamente
10mRemontagevonStabgitterzaun•
einschl.Pfosten,AnpassunganBe-
stand
105m²Mutterbodeneinbauen•
105m²diverseBepflanzungenmit•
StrauchgruppenundBodendeckern
275mParkplatzmarkierungenaufAs-•
phaltbestandsflächen
3St.Pollerleuchten•
2St.Absperrpoller,umklappbar•
2St.Abfallbehälter•

Los9–InstallationsleistungenHLS
FachkabinetteundKüchenbereich
VeröffentlichungderBekanntmachung
ab30.01.2018aufderHomepagedes
Landkreiseswww.altenburgerland.de
linksunterAktuelles

Los28–Möblierung
FachkabinetteBestandsgebäude
VeröffentlichungderBekanntmachung
ab30.01.2018aufderHomepagedes
Landkreiseswww.altenburgerland.de
linksunterAktuelles
g)AngabenüberdenZweckder
baulichenAnlageoderdesAuftrags,
wennauchPlanungsleistungen
gefordertwerden:entfällt
h)AufteilunginLose: ja,Angebote
sindmöglich: füreinodermehrereLose

(ArtundUmfangderLosesieheBuch-
stabef–weitereLosesieheseparate
Veröffentlichungen)
i)Ausführungsfristen:
April2018bisAugust2018fürLos26
j)Nebenangebote:zugelassen
k)AnforderungderVergabe-
unterlagen:perE-Mail,FaxoderBrief
beiderVergabestelle, siehea).
DieVergabeunterlagenstehen inPapier-
form zur Verfügung und werden per
Post versendet (GAEB-Datei und ggf.
PläneperE-Mail).
Abholung von Unterlagen bitte nur
nachvorherigerAbsprache.
Weitere Informationen im Vergabever-
fahren werden ggf. auch per Telefax
oderperE-Mailübermittelt.
l)KostenfürdieÜbersendungder
Vergabeunterlagen:
HöhederKosten:14,00€ fürLos26
Zahlungsweise:Banküberweisung
Empfänger:LandratsamtAltenburger
Land,Vergabestelle
Geldinstitut:SparkasseAltenburger
Land
IBAN:DE93830502001111004400
BIC:HELADEF1ALT
Verwendungszweck:
Verg.Nr.HB-B004-2017-26
DieVergabeunterlagenkönnennur
versendetwerden,wenn
dieVergabeunterlagenperE-Mail,•
FaxoderBrief (unterAngabeIhrer
vollständigenFirmenadresse)beider
inAbschnittk)genanntenStelleange-
fordertwurdenund
gleichzeitigdieEinzahlungdesEnt-•
geltesnachgewiesenwurde(z.B.
ÜberweisungsbelegOnlinebanking,
Einzahlungs-/Überweisungsbeleg
mitBestätigungdesKreditinstitutes
(Stempel)oderauchEinzahlungsbe-
legüberBareinzahlunginder
KreiskasseLindenaustraße9)sowie
aufderÜberweisungderVerwen-•
dungszweckangegebenwurde.
DaseingezahlteEntgeltwirdnichter-
stattet.
VersandderVergabeunterlagenab:
24.01.2018fürLos26

n)Frist fürdenEingangderAnge-
bote:15.02.2018um13:30UhrfürLos
26
o)Anschrift,andiedieAngebotezu
richtensind:Vergabestelle, siehea)
p)Sprache, inderdieAngeboteabge-
fasstseinmüssen:Deutsch(gilt auch
fürRückfragenundSchriftverkehr)
q)Eröffnungstermin:
am15.02.2018um13:30Uhr
fürLos26
Ort:Vergabestelle,04626Schmölln,
Karl-Marx-Straße1b,
1.Obergeschoss,Zimmer101
DienstgebäudederVergabestelle (Nur
fürpersönlicheAngebotsabgabe
währendderDienstzeiten–kein
Briefkasten!)
Personen,diebeiderEröffnungan-
wesendseindürfen:Bieteroder ihre
Bevollmächtigten(gültigeVollmacht ist
vorzulegen)
r)geforderteSicherheiten:sieheVer-
gabeunterlagen
s)WesentlicheFinanzierungs-und
Zahlungsbedingungenund/oder
Hinweiseaufdiemaßgeblichen
Vorschriften, indenensieenthalten
sind:gemäßVOB/BundnachVorlage
entsprechenderBürgschaften
t)Rechtsformder/Anforderungan
Bietergemeinschaften:
gesamtschuldnerischhaftendmit
bevollmächtigtemVertreter
u)NachweisezurEignung:
gemäß§6aAbs.2und3VOB/A
PräqualifizierteUnternehmen führen
den Nachweis der Eignung durch den
Eintrag in die Liste des Vereins für die
Präqualifikation von Bauunternehmen
e. V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei
Einsatz von Nachunternehmen ist auf
gesondertes Verlangen nachzuweisen,
dass diese präqualifiziert sind oder die
Voraussetzung für die Präqualifikation
erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen
haben zum Nachweis der Eignung mit
dem Angebot Eigenerklärungen zur
Eignung gemäß § 6a Abs. 2 Nr. 1 - 9
VOB/A (Formblatt „Eigenerklärung

zur Eignung“) sowie folgende
Bescheinigungen vorzulegen: Unbe-
denklichkeitsbescheinigungen des Fi-
nanzamtes (Bescheinigung in Steuer-
sachen), der Krankenkassen und der
Berufsgenossenschaft, die Eintragung
in die Handwerksrolle (Handwerks-
karte) oder bei der Industrie- und Han-
delskammer, die Versicherungsbestäti-
gung der Betriebs-/ Berufshaftpflicht-
versicherung und die Freistellungsbe-
scheinigungnach§48bEStG.
BeiEinsatz vonNachunternehmen sind
auf gesondertes Verlangen die Eigen-
erklärungen undBescheinigungen auch
für diese abzugeben. Sind die
Nachunternehmenpräqualifiziert, reicht
die Angabe der Nummer, unter der
diese in der Liste des Vereins für die
Präqualifikation von Bauunternehmen
e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) ge-
führtwerden.
Bescheinigungen, die nicht in deutscher
Spracheabgefasst sind, ist eineÜberset-
zung in die deutsche Sprache beizufü-
gen.
Das Formblatt „Eigenerklärung zur
Eignung“ wird mit der Aufforderung
zurAngebotsabgabeversendet.
v)AblaufderBindefrist:
10.04.2018fürLos26
w)NachprüfungbehaupteterVer-
stöße/Nachprüfungsstelle
(§21VOB/A):
VergabekammerbeimThüringerLan-
desverwaltungsamt
Jorge-Semprún-Platz4
99423Weimar

Bei diesem Vergabeverfahren findet §
19 ThürVgGAnwendung. Es wird auf
die Möglichkeit der Beanstandung der
beabsichtigten Vergabeentscheidung
beim Auftraggeber nach § 19 Abs. 2
ThürVgG und die Kostenfolge nach §
19Abs.5ThürVgGhingewiesen.

imAuftrag

JanettMaas
Fachdienstleiterin 02.01.2018

ÖffentlicheAusschreibung nach VOB/A
Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln: Sanierung und Erweiterung des Schulgebäudes –

Außenanlagen, Installationsleistungen HLS Fachkabinette und Küchenbereich, Möblierung Fachkabinette Bestandsgebäude

DieGesellschafterderTPTTheaterund
Philharmonie Thüringen GmbH haben
am 14.09.2017 den Jahresabschluss für
dasGeschäftsjahr2016festgestellt.
Die mit der Abschlussprüfung beauf-
tragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
– audit season GmbH Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Erfurt – hat am

30.06.2017 den uneingeschränkten
Bestätigungsvermerkerteilt.
Der Jahresabschluss, der Lagebricht,
dasErgebnisderAbschlussprüfungund
der Ergebnisverwendungsbeschluss
liegen in der Zeit vom 29.01.2018 bis
02.02.2018 während der Geschäfts-
zeiten im Landestheater Altenburg,

Theaterplatz 19 (Pforte) sowie an der
Pforte in Gera, Theaterplatz 1 zur Ein-
sichtnahmeaus.

VolkerArnold,
KaufmännischerGeschäftsführer

KayKuntze,
Generalintendant /

KünstlerischerGeschäftsführer

Öffentliche Bekanntmachung
über die Möglichkeit der Einsichtnahme in den Jahresabschluss 2016 der TPTTheater und

Philharmonie Thüringen GmbH gemäß § 75Abs. 4 Ziff. 2 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)

In Thüringen besteht für Grundstücks-
eigentümer die Möglichkeit, Förder-
mittel für die an den Stand der Technik
anzupassenden Kleinkläranlagen (voll-
biologische Kleinkläranlagen) mittels
Ersatzneubau oder Nachrüstung zu er-
halten.
Es sind sowohl grundstücksbezo-
gene Kleinkläranlagen als auch
Kleinkläranlagen mehrerer Grund-
stücke, sog. private Gruppenlösun-
gen, förderfähig.
Voraussetzung für eine Förderung
ist, dass das betroffene Grundstück
gemäß dem zum Förderzeitpunkt
geltenden Abwasserbeseitigungs-
konzept des ZAL nie an eine kom-
munaleAbwasserbehandlungsanlage
(Zentralkläranlage) angeschlossen
wird und dass mit dem Vorhaben

noch nicht begonnenwurde.
Die Fördermittel können entweder als
Zuschuss oder als Darlehen beantragt
werden.
Die Gewährung als Zuschuss beträgt
bei einem Ersatzneubau mindestens
1.500 Euro und bei einer Nachrüstung
750 Euro. Das zinsgünstige Darlehen
kann für mind. 2.000 Euro und bis
maximal 25.000 Euro mit einem
Zinssatz von 1,99 % p.a. bis auf wei-
teres nominal über die gesamte Dar-
lehenslaufzeit (6 Jahre) beantragt wer-
den.
Absofort könnenbeimZAL(Dorfplatz
1, 04603 Nobitz OT Wilchwitz)
Anträge zur Förderung von Klein-
kläranlagen, die nachgerüstet oder er-
setztwerden sollen und o. g.Vorausset-
zungenerfüllen,eingereichtwerden.

Die Antragsformulare sind auf der In-
ternetseite der Thüringer Aufbaubank
(www.aufbaubank.de) sowie des ZAL
(www.zal-wilchwitz.de) abrufbar, kön-
nen jedoch auch während der
Sprechzeiten beim ZAL abgeholt wer-
den.
Weil die Förderrichtlinie zum
31.12.2018 außer Kraft tritt, ist die
Auszahlung der Fördermittel für 2018
nur möglich, wenn der vollständige
Abrufantrag bis spätestens
30.10.2018 bei der Thüringer Auf-
baubankeingereichtwird.

gez.Merten

ZweckverbandWasserversorgung
undAbwasserentsorgung
AltenburgerLand

Öffentliche Bekanntmachung
Richtlinie zur Förderung von Kleinkläranlagen vom 10.11.2015

Aktuelle Bekanntmachungen der
Landkreisverwaltung zu Ausschrei-
bungen von Bau-, Liefer- und
Dienstleistungen finden Sie auf der
Startseite der Landkreis-Homepage

www.altenburgerland.de links unter
Aktuelles. Bei Fragen erreichen Sie die
Mitarbeiter der Vergabestelle unter
03447 586-964 und -965 sowie per E-
Mail:vergabestelle@altenburgerland.de.

AktuelleAusschreibungen
auf Landkreis-Homepage
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1. ImLandkreisAltenburger Landwird
am15.April2018einLandratgewählt.
Zum Landrat, der als Beamter auf Zeit
auf dieDauer von sechs Jahren gewählt
wird, ist jederWahlberechtigte imSinne
der §§ 1 und 2ThürKWGwählbar, der
amWahltag das 21. Lebensjahr vollen-
det hat. Personen, die die Staatsange-
hörigkeit eines anderen Mitgliedstaates
der Europäischen Union besitzen, sind
unter denselben Bedingungen
wahlberechtigt und wählbar wie
Deutsche. Nicht wählbar ist, wer am
Wahltag das 65. Lebensjahr vollendet
hat.ZumLandratkannaucheinBewer-
ber gewählt werden, der zur Zeit der
Wahl seinenAufenthalt nicht im Land-
kreishat.
Mitgliedstaaten der Europäischen
Union sind neben der Bundesrepublik
Deutschland: Königreich Belgien, Re-
publik Bulgarien, Königreich Däne-
mark,RepublikEstland,RepublikFinn-
land, Französische Republik, Hellenis-
che Republik (Griechenland), Irland,
Italienische Republik, Republik Kro-
atien, Republik Lettland, Republik
Litauen, Großherzogtum Luxemburg,
Republik Malta, Königreich der
Niederlande, Republik Österreich, Re-
publik Polen, Portugiesische Republik,
Rumänien, Königreich Schweden, Re-
publik Slowenien, Slowakische Repu-
blik, Königreich Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland
sowieRepublikZypern.
Nicht wählbar ist, wer infolge
Richterspruchs die Wählbarkeit oder
die Fähigkeit zur Bekleidung öf-
fentlicher Ämter nicht besitzt oder
sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen
einer vorsätzlichen Straftat in
Strafhaft oder in Sicherungsver-
wahrung befindet.
Zum Landrat kann außerdem nicht
gewählt werden, wer nicht die Gewähr
dafürbietet, dasser jederzeit fürdie frei-
heitliche demokratische Grundordnung
im Sinne des Grundgesetzes und der
Landesverfassung eintritt. Darüber hi-
naus ist zumLandrat nichtwählbar,wer
imÜbrigendie persönlicheEignung für
eineBerufung in einBeamtenverhältnis
nach den für Beamte des Landes gel-
tenden Bestimmungen nicht besitzt.
Jeder Bewerber für dasAmt des Land-
rats hat für die Zulassung zur Wahl
gegenüber dem Wahlleiter des Land-
kreises eine schriftliche Erklärung
abzugeben, ob er wissentlich als haupt-
amtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter
mit dem Ministerium für Staatssicher-
heit, demAmt für Nationale Sicherheit
oder Beauftragten dieser Einrichtungen
zusammengearbeitet hat; ermuss ferner
erklären, dass er mit der Einholung der
erforderlichen Auskünfte insbesondere
beim Landesamt für Verfassungsschutz
sowie beimBundesbeauftragten für die
Unterlagen des Staatssicherheitsdien-
stes der ehemaligen DDR einver-
standen istund ihmdieEignungfüreine
Berufung in das Beamtenverhältnis
nach den für Beamte des Landes gel-
tenden Bestimmungen nicht fehlt (§ 24
Abs.3Satz3ThürKWG).

1.1 Wahlvorschläge für die Wahl des
Landrats können von Parteien imSinne
des Artikels 21 des Grundgesetzes,
Wählergruppen und Einzelbewerbern
eingereicht werden. Zur Einreichung
von Wahlvorschlägen wird hiermit

aufgefordert.
Jede Partei, jede Wählergruppe oder
jeder Einzelbewerber kann nur einen
Wahlvorschlag einreichen, der nur
einenBewerber enthalten darf und dem
eine Erklärung des Bewerbers nach §
28Abs.2Satz1 i.V.m.§24Abs.3Satz
3 ThürKWG beizufügen ist. Der Be-
werber darf nur in einem
Wahlvorschlag aufgestellt werden; er
muss hierzu seine Zustimmung
schriftlich erteilen, sofern er Bewerber
im Wahlvorschlag einer Partei oder
Wählergruppe ist.

Der Wahlvorschlag einer Partei oder
Wählergruppe muss den Namen und
ggf. die Kurzbezeichnung der Partei
oder der Wählergruppe als Kennwort
tragen; dem Kennwort kann eine wei-
tere Bezeichnung hinzugefügt werden,
wenn das zur deutlichen Unterschei-
dung der Wahlvorschläge erforderlich
ist. Gemeinsame Wahlvorschläge
müssen die Namen sämtlicher daran
beteiligterParteienoderWählergruppen
tragen. Die Wahlvorschläge von
Parteien und Wählergruppen müssen
die Unterschriften von zehn Wahlbe-
rechtigten tragen, die nicht Bewerber
des Wahlvorschlags sind. Jede Person
darf nur einen Wahlvorschlag unter-
zeichnen. Bei Mehrfachunterzeich-
nungen erklärt der Wahlausschuss die
Unterzeichnungfürungültig.
In jedemWahlvorschlagsindeinBeauf-
tragter undeinStellvertreter zubezeich-
nen. Der Beauftragte und sein Stell-
vertreter müssen wahlberechtigt sein.
Fehlt eineBezeichnung, so gilt der erste
Unterzeichner des Wahlvorschlags als
Beauftragter, der zweite als sein Stell-
vertreter. Ist nur ein Beauftragter und
nicht auch der Stellvertreter bezeichnet,
dann ist der erste Unterzeichner des
Wahlvorschlags der Stellvertreter.
Soweit im Thüringer Kommunal-
wahlgesetz nichts anderes bestimmt ist,
sind nur der Beauftragte und bei seiner
Verhinderung sein Stellvertreter
berechtigt, verbindliche Erklärungen
zum Wahlvorschlag abzugeben und
entgegenzunehmen. ImZweifelsfallgilt
die Erklärung des Beauftragten. Der
Beauftragte und sein Stellvertreter kön-
nen durch schriftliche Erklärung der
Mehrheit der Unterzeichner des
Wahlvorschlags gegenüber dem
Wahlleiter des Landkreises abberufen
unddurchandereersetztwerden.

1.2 Der Wahlvorschlag der Partei oder
Wählergruppe muss nach dem Muster
derAnlage5zurThüringerKommunal-
wahlordnung(ThürKWO)enthalten:
a) das Kennwort der einreichenden
ParteioderWählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsda-
tum, Beruf und Anschrift des Bewer-
bers,
c) die Bezeichnung des Beauftragten
undseinesStellvertreters,
d) die Unterschriften von zehn
Wahlberechtigten unter Angabe ihres
Vor- und Nachnamens, ihres Geburts-
datumsundihrerAnschrift.

Dem Wahlvorschlag der Partei oder
Wählergruppe sind alsAnlage beizufü-
gen:
a) die Erklärungen des Bewerbers nach
Anlage6azurThürKWO,dasser seiner
Aufnahme als Bewerber in den
Wahlvorschlag zustimmt, nicht für

dieselbe Wahl in einem anderen
Wahlvorschlag aufgestellt ist, ob er mit
dem Ministerium für Staatssicherheit,
demAmt für Nationale Sicherheit oder
Beauftragten dieser Einrichtungen
zusammengearbeitet hat, dass ermit der
Einholungder erforderlichenAuskünfte
einverstanden ist sowie dass ihm die
Eignung für eine Berufung in ein
Beamtenverhältnis nach den für
Beamte des Landes geltenden Bestim-
mungennicht fehlt,
b) eine Ausfertigung der Niederschrift
nach§15Abs.3Satz1ThürKWGüber
dienach§15Abs.1ThürKWGvonder
Partei oder Wählergruppe
durchzuführendeVersammlung,
c) Versicherungen an Eides statt des
Versammlungsleiters und zwei weiterer
TeilnehmerderVersammlungnach§15
Abs.3Satz2ThürKWG,
d) Bescheinigung der Gemeinde über
die Wählbarkeit des Bewerbers nach
demMuster derAnlage 23 zur ThürK-
WO,
e) Bescheinigung der Gemeinde über
die Wahlberechtigung der Unterzeich-
nerdesWahlvorschlags,ggf.desBeauf-
tragten und seines Stellvertreters nach
demMuster derAnlage 24 zur ThürK-
WO

1.3 Der Wahlvorschlag des Einzelbe-
werbersmussnachdemMusterderAn-
lagen 7 und 7 a zur ThürKWO den
Nachnamen des Bewerbers als Kenn-
wort, den Vornamen, das Geburtsda-
tum, den Beruf und die Anschrift des
BewerberssowieunterAngabedesVor-
und Nachnamens, des Geburtsdatums
und der Anschrift die Unterschriften
von mindestens fünfmal so vielen
Wahlberechtigten tragen, wie Kreis-
tagsmitglieder zu wählen sind (insge-
samt 230 Unterschriften). Bewirbt sich
der bisherige Landrat als Einzelbewer-
ber, sind keine Unterstützungsunter-
schriftenerforderlich.
Dem Wahlvorschlag des Einzelbewer-
berssindalsAnlagebeizufügen:
a) die Erklärungen des Bewerbers nach
Anlage6azurThürKWO,dasser seiner
Aufnahme als Bewerber in den
Wahlvorschlag zustimmt, nicht für
dieselbe Wahl in einem anderen
Wahlvorschlag aufgestellt ist, ob er mit
dem Ministerium für Staatssicherheit,
demAmt für Nationale Sicherheit oder
Beauftragten dieser Einrichtungen
zusammengearbeitet hat, dass ermit der
Einholungder erforderlichenAuskünfte
einverstanden ist sowie dass ihm die
Eignung für eine Berufung in ein
Beamtenverhältnis nach den für
Beamte des Landes geltenden Bestim-
mungennicht fehlt,
b) Bescheinigung der Gemeinde über
die Wählbarkeit des Bewerbers nach
demMuster derAnlage 23 zur ThürK-
WO,
c) Bescheinigung der Gemeinde über
die Wahlberechtigung der Unterzeich-
ner des Wahlvorschlags nach dem
MusterderAnlage24zurThürKWO.

2.Der von einer Partei oder einerWäh-
lergruppe aufgestellte Bewerber muss
in einer zu diesemZweck einberufenen
Versammlung von den wahlberech-
tigten Mitgliedern der Partei oder den
wahlberechtigten Angehörigen der
Wählergruppe in geheimer Abstim-
mung gewählt werden. Jeder stimm-
berechtigte Teilnehmer der Versamm-

lung ist vorschlagsberechtigt. Den Be-
werbern ist Gelegenheit zu geben, sich
und ihre Ziele der Versammlung in
angemessener Zeit vorzustellen. Zur
Aufstellung eines gemeinsamen
Wahlvorschlags ist eine gemeinsame
Versammlung aller beteiligten
Wahlvorschlagsträger durchzuführen.
Der Bewerber kann auch durch eine
Versammlung von Delegierten, die von
den wahlberechtigten Mitgliedern der
Partei oder denwahlberechtigtenAnge-
hörigen derWählergruppe aus derMitte
einer vorgenannten Mitgliederver-
sammlung zu diesem Zweck gewählt
worden sind, in geheimer Abstimmung
gewähltwerden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift
über die Wahl des Bewerbers, Ort und
Zeit der Versammlung, die Form der
Einladung sowie die Zahl der Anwe-
senden ist mit dem Wahlvorschlag
einzureichen. Hierbei haben der Ver-
sammlungsleiter und zweiweitereTeil-
nehmer der Versammlung gegenüber
demWahlleiter des Landkreises an Ei-
des statt zu versichern, dass dieWahl in
geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass
jeder stimmberechtigte Teilnehmer der
Versammlungvorschlagsberechtigtwar
und den Bewerbern Gelegenheit
gegeben wurde, sich und ihre Ziele der
Versammlung in angemessener Zeit
vorzustellen. Der Wahlleiter des Land-
kreises ist zur Abnahme einer solchen
Versicherung an Eides statt zuständig;
er gilt insoweit als zuständige Behörde
im Sinne des § 156 des Strafgesetz-
buches.

3. Wahlvorschläge von Parteien und
Wählergruppen, die nicht aufgrund
eines eigenenWahlvorschlages seit der
letzten Wahl ununterbrochen im Bun-
destag, im Thüringer Landtag oder im
Kreistag des Landkreises Altenburger
Land vertreten sind, müssen neben den
Unterschriften von zehn Wahlberech-
tigten, die der Wahlvorschlag jeder
Partei oderWählergruppe zu tragen hat,
zusätzlich von viermal soviel
Wahlberechtigten unterstützt werden,
wieKreistagsmitglieder zuwählen sind
(insgesamt184Unterschriften).

3.1 Eine Partei oderWählergruppe, die
nur als Wahlvorschlagsträger eines
gemeinsamen Wahlvorschlags im
Kreistag vertreten ist, benötigt bei Ein-
reichung eines eigenen einzelnen
Wahlvorschlags neben den Unter-
schriften von zehn Wahlberechtigten,
die derWahlvorschlag jeder Partei oder
Wählergruppezu tragenhat, zusätzliche
Unterstützungsunterschriften von vier-
mal so vielen Wahlberechtigten wie
Kreistagsmitglieder zuwählen sind.Ein
gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf
keiner zusätzlichen Unterstützungs-
unterschriften, wenn dessen Wahlvor-
schlagsträger seit der letzten Wahl in
ihrer Gesamtheit im Kreistag aufgrund
desselben gemeinsamen Wahlvor-
schlags ununterbrochen vertreten
sind oder wenn einer der beteiligten
Wahlvorschlagsträger mit einem
eigenen einzelnen Wahlvorschlag
keiner Unterstützungsunterschriften
bedürfte, weil der Wahlvorschlags-
träger seit der letzten Wahl ununter-
brochen im Bundestag, im Thüringer
Landtag oder im Kreistag des Land-
kreises Altenburger Land vertreten
ist.

3.2 Unterstützungsunterschriften sind
stets erforderlich, wenn eine Partei oder
Wählergruppe mit einem geänderten
oder neuen Namen einen Wahl-
vorschlageinreicht, es sei denn, dassdie
Mehrheit der Unterzeichner des Wahl-
vorschlags (§ 14Abs. 1 Satz 4 ThürK-
WG) bereits Bewerber oder Unter-
zeichner des früheren Wahlvorschlags
war.

3.3 Die Wahlberechtigten haben sich
zur Leistung von Unterstützungsunter-
schriften persönlich nach der Ein-
reichung des Wahlvorschlags in eine
vom Wahlleiter des Landkreises beim
LandratsamtAltenburger Land bis zum
12.März2018bis18:00Uhrausgelegte
Liste unter Angabe ihres Vor- und
Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres
Geburtsdatums einzutragen und eine
eigenhändige Unterschrift zu leisten.
Die Liste zur Leistung von Unter-
stützungsunterschriften wird vom
Wahlleiter des Landkreises mit dem
Wahlvorschlag verbunden und un-
verzüglich nach Einreichung des
Wahlvorschlags während der üblichen
Dienstzeiten des Landratsamtes Al-
tenburgerLand

MontagundDonnerstag
8bis12:30und13:30bis16Uhr
Dienstag
8bis12:30und13:30bis18Uhr
MittwochundFreitag
8bis13Uhr

im Eingangsbereich des Landratsamtes
Altenburger Land, Lindenaustr. 9,
04600 Altenburg, Zimmer 118 (Bür-
gerservice),ausgelegt.

DerWahlleiter des Landkreises legt die
Liste zur Leistung von Unterstützungs-
unterschriften außerdem auch bei allen
Gemeindeverwaltungen innerhalb des
Wahlgebiets unverzüglich nach Einrei-
chung desWahlvorschlags aus. Bei der
Leistung von Unterstützungsunter-
schriften sind Bescheinigungen der
Gemeindeverwaltung über die
Wahlberechtigung des Unterzeichners
nach dem Muster der Anlage 24 zur
ThürKWO vorzulegen, es sei denn,
dass die Unterstützungsunterschrift
vomWahlberechtigten bei derGemein-
deverwaltung seiner Hauptwohnung
geleistetwird.
Wahlberechtigte, die glaubhaft
machen, dass sie wegen Krankheit
oder einer körperlichen Beeinträchti-
gung nicht oder nur unter unzumut-
baren Schwierigkeiten in der Lage
sind, einen Eintragungsraum bei dem
Landratsamt oder den Gemeindever-
waltungen der kreisangehörigen
Gemeinden aufzusuchen, erhalten
auf Antrag einen Eintragungsschein.
Die Eintragung kann in diesem Fall
dadurch bewirkt werden, dass die
wahlberechtigte Person auf dem Ein-
tragungsschein ihre Unterstützung
eines bestimmten Wahlvorschlags
erklärt und eine Hilfsperson beauf-
tragt, die Eintragung im Eintra-
gungsraum für sie vorzunehmen; die
wahlberechtigte Person hat auf dem
Eintragungsschein an Eides statt zu
versichern, dass die Voraussetzungen
für die Erteilung eines Eintragungs-
scheins vorliegen.

-FortsetzungaufSeite4-

Öffentliche Bekanntmachung
derAufforderung zur Einreichung vonWahlvorschlägen für dieWahl des Landrates

Die Gesellschafterversammlung der
KlinikumAltenburger LandGmbH hat
am 28. September 2017 den Konzern-
abschluss für das Geschäftsjahr 2016

festgestellt. Die mit der Prüfung beauf-
tragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
CURACON GmbH Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft hat am 31. August

2017 einen uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerkerteilt.
Der Jahresabschluss, der Lagebericht
unddasErgebnis derAbschlussprüfung

liegen vom 29.01.2018 bis 02.02.2018
inderZeit von8bis 16Uhr in denRäu-
men der Geschäftsführung der
Klinikum Altenburger Land GmbH in

04600Altenburg, AmWaldessaum 10,
zurEinsichtnahmeaus.

Dr.GundulaWerner,
Geschäftsführerin

Öffentliche Bekanntmachung
überdieMöglichkeit derEinsichtnahme indenKonzernabschluss 2016derKlinikumAltenburgerLandGmbHgemäß§75Abs. 4Ziffer2. derThüringerKommunalordnung (ThürKO)
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-FortsetzungvonSeite3-

Von der Leistung von Unterstützung-
sunterschriften ausgeschlossen sindBe-
werber von Wahlvorschlägen für
dieselbe Wahl sowie Wahlberechtigte,
die sich für dieselbeWahlbereits in eine
andere Unterstützungsliste eingetragen
haben oder einen Wahlvorschlag für
dieselbe Wahl unterzeichnet haben.
Geleistete Unterschriften können nicht
zurückgenommenwerden.

3.4 Trägt der Wahlvorschlag eines
Einzelbewerbers noch nicht die er-
forderliche Zahl an Unterschriften, so
wird dieser Wahlvorschlag ebenfalls

vom Wahlleiter des Landkreises mit
einer Liste zur Leistung der noch er-
forderlichen Unterschriften (Anlage 7a
zur ThürKWO) verbunden und un-
verzüglich nach Einreichung des
Wahlvorschlages ausgelegt. Die Aus-
führungen unter 3.3 gelten
entsprechend.

4. Die Wahlvorschläge dürfen früh-
estens nach der Bekanntmachung der
Aufforderung zur Einreichung von
Wahlvorschlägen eingereicht werden.
Sie müssen spätestens am 02. März
2018 bis 18:00 Uhr eingereicht sein.
Die Wahlvorschläge sind beim
Wahlleiter des LandkreisesAltenburg-

er Land, Lindenaustr. 9, 04600 Al-
tenburg, Zimmer 318 einzureichen.
Eingereichte Wahlvorschläge können
nur bis zum 02. März 2018 bis 18:00
Uhr durch gemeinsame schriftliche
Erklärung des Beauftragten des
Wahlvorschlags und der Mehrheit der
übrigen Unterzeichner des Wahl-
vorschlags oder durch schriftliche Er-
klärung des Einzelbewerbers zurück-
genommenwerden.

5.Wird nur ein gültiger oder überhaupt
keinWahlvorschlageingereicht, sowird
die Wahl ohne Bindung an einen
vorgeschlagenen Bewerber durchge-
führt.

6. Die eingereichten Wahlvorschläge
werden vom Wahlleiter unverzüglich
auf Mängel überprüft und die Beauf-
tragten oder die Einzelbewerber aufge-
fordert, festgestellte Mängel zu beseiti-
gen. Mängel der Wahlvorschläge
müssen spätestens am 12. März 2018
bis 18:00 Uhr behoben sein. Am 13.
März 2018 tritt der Wahlausschuss des
Landkreises zusammen und beschließt,
ob die eingereichten Wahlvorschläge
den durch das Thüringer Kommunal-
wahlgesetz unddieThüringerKommu-
nalwahlordnung gestelltenAnforderun-
gen entsprechen und als gültig zuzu-
lassen sind. Stirbt ein Bewerber oder
verliert er dieWählbarkeit nach der Zu-

lassung des Wahlvorschlages, aber vor
derWahl, sofindetdieWahlnichtstatt.
7. Die im Thüringer Kommunal-
wahlgesetz oder in derThüringerKom-
munalwahlordnung vorgesehenen Fris-
tenundTermineverlängernoderändern
sich nicht dadurch, dass der letzte Tag
der Frist oder ein Termin auf einen
Sonnabend, einenSonntag, einengeset-
zlichen oder staatlich geschützten
Feiertag fällt; eineWiedereinsetzung in
den vorherigen Stand ist aus-
geschlossen(§37Abs.2ThürKWG).

Altenburg,10. Januar2018
Wolf
Wahlleiter

Öffentliche Bekanntmachung
derAufforderung zur Einreichung vonWahlvorschlägen für dieWahl des Landrates

a)Anschrift der zurAngebotsab-
gabe auffordernden und den
Zuschlag erteilenden Stelle:
LandratsamtAltenburger Land,
Fachbereich Bildung und Infrastruk-
tur, Fachdienst Schulverwaltung,
Postanschrift: Lindenaustraße 9,
04600Altenburg
Stelle, die dieVergabeunterlagen
abgibt und bei der dieAngebote
einzureichen sind:
LandratsamtAltenburger Land,
Fachbereich Bildung und Infrastruk-
tur,Vergabestelle, Postanschrift: Lin-
denaustraße 9, 04600Altenburg, Sitz
derVergabestelle: Schmölln, Karl-
Marx-Straße 1b, 1. Obergeschoss,
Zimmer 119 (Nur für persönliche
AngebotsabgabewährendderDienst-
zeiten – kein Briefkasten!), Telefon:
03447 586-965, Telefax: 03447 586-
966, E-Mail:
vergabestelle@altenburgerland.de,

Internet: www.altenburgerland.de
b)Vergabeverfahren:
ÖffentlicheAusschreibung,VOL/A
Vergabenummer: SV-L001-2018
c) Form, in der dieAngebote
einzureichen sind:Angebote sind
schriftlich und in deutscher Sprache
per Post oder direkt in einem ver-
schlossenenUmschlag einzureichen
und als solche zu kennzeichnen.
d)Ort derAnlieferung: Schulen im
LandkreisAltenburger Land
Art undUmfang derLeistung:
Lieferung vonMülleimerbeuteln,
Abfallsäcken und
Hygienepapieren
ca. 3 200RollenMülleimerbeutel•
verschiedener Größen
ca. 800RollenAbfallsäcke•
ca. 30 500RollenToilettenpapier•
ca. 500KartonsHygienepapiere•
ca. 70Kanister Cremeseife•
e)Aufteilung in Lose: nein

f) Nebenangebote: zugelassen
g)Ausführungsfristen:
Anlieferung:
11./ 20./ 36./ 46.KW2018
h) Anforderung der Vergabe-
unterlagen: Die Vergabeunterlagen
(PDF-Dateien) werden ausschließ-
lich per E-Mail übermittelt. Die An-
forderung der Vergabeunterlagen hat
in Textform, möglichst per E-Mail,
bei der Vergabestelle, siehe a)
(vergabestelle@altenburgerland.de),
mit Angabe der folgenden Kontakt-
daten zu erfolgen: Firmenbezeich-
nung, Postanschrift, Ansprechpart-
ner, Telefonnummer und E-Mail-
Adresse.
i)Ablauf derAngebotsfrist:
06.02.2018 um11:00Uhr
Ablauf derBindefrist: 02.03.2018
j) geforderte Sicherheiten: keine
k) Zahlungsbedingungen:
gemäßVOL/B

l) Nachweise zurEignung:
gemäß § 6VOL/A
Folgende Eigenerklärungen/ An-
gaben sind mit dem Angebot
vorzulegen: Eigenerklärungen/ An-
gaben zu Leistungen, die mit der zu
vergebenden Leistung vergleichbar
sind; zu Arbeitskräften; zur Eintra-
gung in das Berufsregister des Sitzes
oder Wohnortes; zu Insolvenzver-
fahren und Liquidation; dass nach-
weislich keine schweren Verfehlun-
gen begangenwurden, die die Zuver-
lässigkeit als Bieter in Frage stellen;
zur Zahlung von Steuern, Abgaben
und Beiträgen zur gesetzlichen
Sozialversicherung; zur Mitglied-
schaft bei der Berufsgenossenschaft
(ein entsprechendes Formular liegt
denVergabeunterlagen bei).
Bescheinigungen, die nicht in
deutscher Sprache abgefasst sind, ist
eine Übersetzung in die deutsche

Sprache beizufügen.
Eignungsnachweise, die durch
Präqualifizierungsverfahren er-
worbenwerden, sind zugelassen.
Rechtsformder/Anforderung an
Bietergemeinschaften:
gesamtschuldnerisch haftendmit
bevollmächtigtemVertreter
m)Kosten für die Übersendung
derVergabeunterlagen in Papier-
form: - entfällt -
n) Zuschlagskriterium:
sieheVergabeunterlagen
Nachprüfungsstelle:
Vergabekammer beim
Thüringer Landesverwaltungsamt
Jorge-Semprún-Platz 4
99423Weimar

imAuftrag

WolfgangKopplin
Fachdienstleiter 02.01.2018

ÖffentlicheAusschreibung nach VOL/A
Für Schulen im LandkreisAltenburger Land: Lieferung vonMülleimerbeuteln,Abfallsäcken und Hygienepapieren

Am 12. Oktober 2017 wurde durch die
Verbandsräte in der 106. öffentlichen
Verbandsversammlung mit Beschluss-
Nr. 14/2017 die Satzung für die Erhe-
bung einer Kommunalabgabe zur Ab-
wälzung der Abwasserabgabe für
KleineinleiterdesZALbeschlossen.
Das Landratsamt Altenburger Land,
Fachdienst Kommunalaufsicht, hat die
Satzung für die Erhebung einer Kom-
munalabgabe zur Abwälzung der Ab-
wasserabgabe für Kleineinleiter des
ZAL am 6. Dezember 2017 rechtsauf-
sichtlichgewürdigt.
Hiermit wird die Satzung für die Erhe-
bung einer Kommunalabgabe zur Ab-
wälzung der Abwasserabgabe für
Kleineinleiter des ZAL bekannt
gemacht.
Ausfertigungsvermerk:
Nobitz,OTWilchwitz, den 15.12.2017,
gez. Melzer, -Siegel -, Verbandsvor-
sitzender Zweckverband Wasserver-
sorgung und Abwasserentsorgung Al-
tenburgerLand,Nobitz

Aufgrund des § 9 Abs. 2 Satz 2 Ab-

wasserabgabengesetz vom 06.
11. 1990 (BGBl. I.S. 2432) in der Fas-
sung vom 03.11.1994 (BGBl. I.S.
3370), des § 8 Abs. 1 des Thüringer
Ausführungsgesetzes zur Abwasserab-
gabe (Thüringer Abwasserabgabenge-
setz ThürAbwAG) vom 28. Mai 1993
(GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 19.12.1995 (GVBl. S.
413),des§2desThüringerKommunal-
abgabengesetzes (ThürKAG) vom 07.
August 1991 (GVBl. S. 329), zuletzt
geändert durch das Thüringer Gesetz
zurAnpassungdesLandesrechtswegen
Einführung des Euro (ThürEuroAnpG)
vom 15.12.1998 (GVBl. S. 427) und
des § 4Abs. 3 derVerbandssatzung des
ZAL erlässt der Zweckverband fol-
gende Satzung für die Erhebung einer
Kommunalabgabe zur Abwälzung der
AbwasserabgabefürKleineinleiter.

§1Geltungsbereich
Die Satzung gilt für die Verbandsmit-
gliederdesZweckverbandes.

§2Abgabenerhebung
DerVerband erhebt zurAbwälzung der
von ihmnach § 9Abs. 2 Satz 2 desAb-

wasserabgabengesetzes (AbwAG) in
Verbindung mit §§ 7 und 8 Abs. 1
ThürAbwAG zu zahlenden Abwasser-
abgabe eine jährliche Kommunalab-
gabefürdas in§1bezeichneteGebiet.

§3Abgabentatbestand
Die Abgabe wird für die Grundstücke
erhoben, auf denen Abwasser anfällt,
für dessen Einleitung der ZALnach § 8
i.V.m. § 7 ThürAbwAG anstelle des
Einleitersabgabepflichtig ist.

§4Entstehen,Fälligkeit
(1) Die Abgabeschuld entsteht jeweils
am 31. Dezember für das abgelaufene
Kalenderjahr. Sie endet mit Ablauf des
Jahres, in dem die Einleitung entfällt
unddieses demVerband schriftlichmit-
geteiltwird.
(2) Die Abgabeschuld wird einen
Monat nach Bekanntgabe des Ab-
gabebescheides an den Abgabeschuld-
ner fällig.

§5Abgabeschuldner
Abgabepflichtig ist, wer im Zeitpunkt
des Entstehens der Abgabepflicht
Eigentümer des Grundstückes, Erb-
bauberechtigter oder Inhaber eines

dinglichen Nutzungsrechts i. S. d. Ar-
tikels 233 § 4 des Einführungsgesetzes
zum Bürgerlichen Gesetzbuch ist. Ab-
gabe-pflichtig ist auchder Inhaber eines
auf dem Grundstück befindlichen Be-
triebes, soweit dieser Einleiter im Sinne
des Abwasserabgabegesetzes ist.
Mehrere Abgabeschuldner sind
Gesamtschuldner.

§6Abgabemaßstab
DieAbgabewirdnachderZahlderEin-
wohner auf demGrundstück berechnet.
Maßgebend für dieZahl derEinwohner
ist der 30. Juni des Kalenderjahres, für
das dieAbgaben zu entrichten sind. Bei
Abgabepflichtigen gemäß § 5 Satz 2
wird nach Einwohnergleichwerten
gewichtet.

§7Abgabesatz
Der Abgabesatz wird in der jeweils
gesetzlich vorgeschriebenen Höhe er-
hoben.Ab dem 01. Januar 2004 beträgt
derAbgabesatz 17,90 € pro Einwohner
undJahr.

§8Inkrafttreten
Die Satzung tritt am Tag nach ihrer
BekanntmachunginKraft.

Ausfertigungsvermerk:
Nobitz,OTWilchwitz,den15.12.2017
gez. Melzer, - Siegel -, Verbandsvor-
sitzender Zweckverband Wasserver-
sorgung und Abwasserentsorgung Al-
tenburgerLand,Nobitz
Anmerkungen:
Verstöße wegen der Verletzung von
Verfahrens- und Formvorschriften, die
nichtdieAusfertigungunddieseBekan-
ntmachung betreffen, können
gegenüber dem Zweckverband
Wasserversorgung und Abwasser-
entsorgung Altenburger Land geltend
gemacht werden. Sie sind schriftlich
unter Angabe der Gründe geltend zu
machen.
Werden solcheVerstöße nicht innerhalb
einer Frist von einem Jahr nach dieser
Bekanntmachung geltend gemacht, so
sinddieseVerstößeunbeachtlich.

Nobitz/OTWilchwitz,den15.Dezem-
ber2017,gez.Melzer, -Siegel -,Ver-
bandsvorsitzenderZweckverband
WasserversorgungundAbwasser-
entsorgungAltenburgerLand,Nobitz

Öffentliche Bekanntmachung des ZweckverbandesWasserversorgung undAbwasserentsorgungAltenburger Land

Die nächste Sitzung des Ausschusses
für Soziales und Gesundheit des
Kreistages des Landkreises Al-
tenburger Land findet am Donner-
stag, 25. Januar 2018 um 17Uhr im
Landrats-amt Altenburger Land,
Lindenaustraße 9, 04600 Altenburg,
Ratssaal, statt
Tagesordnung–öffentlicherTeil:
1. Informationen,Allgemeines
2. Genehmigung der Niederschrift

über die 21. Sitzung am30.November
2017

____________________

Die nächste Sitzung des Ausschusses
für Wirtschaft, Umwelt und Bau
des Kreistages des Landkreises Al-
tenburger Land findet am Dienstag,
30. Januar 2018 um 18Uhr im Lan-
dratsamt Altenburger Land, Linde-
naustraße 9, 04600 Altenburg,

Ratssaal, statt.
Tagesordnung–öffentlicherTeil:
1. Informationen,Allgemeines
2.AnfragenderAusschussmitglieder
3.GenehmigungderNiederschrift
über die 32. Sitzungvom16.01.2018

____________________

Die nächste Sitzung des Jugendhil-
feausschusses des Kreistages findet
amDonnerstag, 1. Februar2018um

18:30 Uhr, im Landratsamt Al-
tenburger Land, Lindenaustraße 9,
04600Altenburg,Ratssaal, statt.
Tagesordnung–öffentlicherTeil:
1. Informationen,Allgemeines
2.Anfragen andenAusschuss
3. Jugendschöffenwahl 2018
4. FörderungvonFamilienbildungs-
undBeratungsangeboten aus dem
SonderprogrammThEKiZ
5.Übergangsregelung für dieDurch-

führungderFachberatung in
Kindertageseinrichtungen imLand-
kreisAltenburgerLand
6.BesetzungUnterausschuss
Kindertagesbetreuung
7.ErgänzungderPrioritätenliste für
dasLandesinvestitionsprogramm
„Kindertageseinrichtungen“2017bis
2018
8.GenehmigungderNiederschrift
über die 23. Sitzungvom23.11.2017

Öffentliche Bekanntmachung derTagesordnungen derAusschüsse des Kreistages des LandkreisesAltenburgerLand
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Notizen aus demNotizen
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Die Zukunft braucht junge Menschen –
Arbeiten in der Krankenpflege? Eine guteWahl.

Die Ausbildung am Klinikum Altenburger Land kommt aus erster Hand und
vereintTheorie und Praxis an einem Ort – kompetent, auf hohem wissenschaft-
lichem Niveau, umfassend
Die Frage nach dem zukünftigen Beruf ist wohl eine der wichtigsten und vielleicht auch
schwierigsten im Leben eines jungen Menschen.Knüpft diese sich doch an viele Fragen,wie z. B.

■ Was kann ich gut?

■ Was interessiert mich wirklich?

■ Welche Entwicklungsmöglichkeiten bietet mir mein Arbeitsfeld zukünftig?

Die Krankenpflegeberufe gehören zu jenen, die den ganzen Mensch brauchen. Und sie zählen
zu den Berufsfeldern, in denen es zahlreiche Einsatz- und Fortbildungsfelder gibt.Aber wie will
man wissen, ob man den hohen Anforderungen an den Pflegeberuf überhaupt gewachsen ist.
Und wofür soll man sich entscheiden?

INFOABEND
Wir laden ein zum

Alle Informationen und
Kursangebote unter
www.klinikum-altenburgerland.de

Am besten man informiert sich im Vorfeld über
die Möglichkeiten.
Eine davon ist das Veranstaltungsangebot „Schau rein“.
Wer es gleich praktisch angehen möchte, der kann ein

■ Pflegepraktikum

■ Freiwilliges Soziales Jahr oder

■ Bundesfreiwilligendienst

absolvieren.

Ist die Entscheidung gefallen, gibt es zwei Ausbildungswege in einen staatlich anerkannten
Pflegeberuf gehen:

Entweder man absolviert eine 1-jährige Gesundheits- und Krankenpflegehilfeaus-
bildung
Diese befähigt zu pflegerischen Aufgaben unter Anleitung einer Pflegefachkraft. Der Ge-
sundheits- und Krankenpflegehelfer (m/w) hilft den Patienten fürsorglich z. B. bei der Nah-
rungsaufnahme, beimAnkleiden und anderenVerrichtungen.

Oder man entscheidet sich für eine 3-jährige Gesundheits- und Krankenpflegeaus-
bildung
Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w) arbeiten eigenständig und übernehmen umfas-
sende Plege- und Betreuungsaufgaben. Sie assistieren z. B. Ärzten bei Untersuchungen und
setzen deren Anordnungen um.

Für eine fundierte Ausbildung bietet das Klinikum Altenburger Land beste Voraussetzungen.
Hier bekommen die Schüler/innenTheorie und Praxis aus erster Hand und an einem Ort. Ein
moderner Schulungsraum im Klinikum mit angrenzendem Praxisübungsraum, einem so ge-
nannten Skills Lab, bietet ideale Bedingungen für gutes Lernen. Ärzte, Pflegekräfte und Praxis-
anleiterinnen arbeiten eng zusammen.Vermittelt wird das umfassendeWissen in Lernfeldern.
Unterstützt wird das Klinikum vom Innova Sozialwerk e.V. Das Klinikum verfügt zudem über
WG-Wohnungen mit grundausgestatteten kostengünstigen Zimmern für Auszubildende.
Bereits seit 1992 werden Pflegefachkräfte, auch zur eignen Nachwuchssicherung, am Klini-
kum Altenburger Land ausgebildet. Auch in diesem Jahr stehen 25 Ausbildungsplätze in der
Gesundheits- und Krankenpflege und 12 Plätze in der Gesundheits- und Krankenpflegehilfe
zurVerfügung.

Ausbildungsbeginn ist jeweils der 1. September 2018.

Begeistert von der Gesundheits- und Krankenpflege – MariaWeinhart, 3.Ausbildungsjahr
Foto: Ilka Schiwek

Wer sich für eines der vielfältigenAngebote interessiert, kann
sich jederzeit bewerben, im Vorfeld informieren oder einen
Termin vereinbaren bei:

Susanne Steinmetz
Stabsstelle Mitarbeitermanagement
AmWaldessaum 10, 04600Altenburg
Tel. 03447 52-1026, Fax: 03447 52-3254
susanne.steinmetz@klinikum-altenburgerland.de

Alle Details zu den beiden Ausbildungen gibt es unter
https://www.klinikum-altenburgerland.de
Besonderer Hinweis: In unserem Ausbildungsfilm kommen Krankenpflegeschüler zuWort.

Gemeinsames Üben im Skills Lab, v. l.Yvonne Müller, Luka Benedikt Foto: Carsten Schenker

für werdende Eltern
am Mittwoch, 7. Februar 2018, 19 Uhr

MariaWeinhart hat sowohl ein Praktikum als auch ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert. Ihr Fazit:
„Der unmittelbare Kontakt mit Patienten und die Berührung mit den Abläufen auf einer Station
sind die beste Voraussetzung dafür, zu erfahren, ob der Pflegeberuf den eigenen Vorstellungen und
Ambitionen entgegenkommt.“ Freudig bekennt sie: „Ich habe mich bewusst für eine Gesundheits-
und Krankenpflegeausbildung entschieden und bin jeden Tag zufrieden und dankbar, wenn ich das
Klinikum verlasse. Denn ich weiß, wie wichtig meine Arbeit ist.“
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Traditionell ist der Jahreswechsel
ein Anlass Resümee zu ziehen und
in die Zukunft zu blicken. Frau
Sojka, wenn Sie dem Landkreis Al-
tenburger Land heute ein Zeugnis
ausstellen müssten, wie würde das
aussehen?
M. Sojka:Es ist ein gutes Zeugnis, si-
cher noch nicht perfekt.Wir haben aus
meiner Sicht enorme Entwicklungs-
chancen im „Speckgürtel“ von Leip-
zig. Wir sind dabei, diese Chancen
auszuloten und unsere Stärken passge-
nau gemeinsam zu entwickeln. Da ist
uns in den zurückliegenden Jahren
schon sehr viel gelungen, besonders
mit hervorragendem Engagement der
Einwohner unseres Landkreises. Kurz
und knapp würde ich unseren Land-
kreis gerne so beschreiben: Wirt-
schaftsstark, familienfreundlich und
kulturvoll.

WennSie auf das Jahr2017 zurück-
blicken, was hat der Landkreis da
auf derHaben-Seite, was wurde ge-
schafft, was ist gelungen und was
neu entstanden?
M. Sojka:Wir haben den Breitband-
ausbau auf denWeg gebracht, drücken
hierbei mehr als anderswo aufs Tem-
po, so dass man imAltenburger Land
vielerorts bald deutlich schneller im
Internet unterwegs sein wird. In
Schmölln habenwirmit demErweite-
rungsbau des Gymnasiums begonnen
und konnten im letzten Herbst bereits
Richtfest feiern. Es ist uns tatsächlich
gelungen, die historische Schloss- und
Parkanlage Tannenfeld an einheimi-
sche Investoren zu verkaufen, so dass
hier eine Spezialpflegeeinrichtung ent-
stehen kann und somit der weitere
Verfall dieses historischen Kleinods
gestoppt wird. Unser kommunales Se-
niorenzentrum in Meuselwitz hat ei-
nen modernen Erweiterungsbau mit
schönen Einzelzimmern erhalten.
Wieder konnten Abschnitte unserer
Kreisstraßen und Brückenbauwerke
mit Fördermitteln saniert werden,
wenngleich ich weiß, dass es gerade
hier noch viel zu tun gibt. In vielen
Schulen habenwir gebaut, so dass sich
die Arbeits- und Lernbedingungen
weiter verbessert haben; bestes Bei-
spiel hierfür ist das Lerchenberggym-
nasium. Auch im kulturellen-touristi-
schen Bereich haben wir einiges ge-
schafft. Ich denke da zum Beispiel an
die von Museumsdirektor Roland
Krischke erarbeitete Neukonzeption
für das Lindenau-Museum, die eine
vorzügliche Grundlage für die weitere
bauliche Entwicklung dieses einzigar-
tigen Kunsthauses von nationaler Be-
deutung ist. Die geplante Erneuerung
von Ober- und Unterbühne unseres
Landestheaters, diemit einerVerände-
rung in der logistischen Erschließung
einhergeht, wird uns in den nächsten
Jahren sehr viel abverlangen. Mit be-
sonderen Inszenierungen hat gerade
das Schauspiel Theater im besten Sin-
ne gemacht undmehr Zuschauer denn
je erreicht. Wir haben mit der erzähl-

ten Geschichte einer einstigen Alten-
burger jüdischen Kaufmannsfamilie
weit über die Landkreisgrenzen hi-
naus für Furore gesorgt und nicht zu-
letzt deshalb den Theaterpreis des
Bundes erhalten.

Wie schätzen Sie die wirtschaftliche
Entwicklung im Altenburger Land
aktuell ein?
M. Sojka: Mir ist wichtig, dass wir
unseren Spitzenplatz in der Standort-
zufriedenheit in Ostthüringen immer
weiter ausbauen. Die Unternehmen
blicken auf ein gutes und erfolgreiches
Jahr 2017 zurück. Das wird mir in
meinen Gesprächen mit unseren Un-
ternehmern immer wieder bestätigt
und auch derAusblick auf 2018 ist po-
sitiv. Das schlägt sich vor allem in der
guten Auftragslage nieder und das
deckt sich auch mit der Befragung der
Industrie- und Handelskammer sowie
der Handwerkskammern. Die Gewer-
besteuereinnahmen sind für viele
Kommunen gestiegen. Das stärkt die
Finanzkraft der Kommunen, die somit
mehr investieren können. Investiert
und erweitert wird auch in den Unter-
nehmen, für uns gut erkennbar an den
Bauanträgen, die in der Kreisverwal-
tungmit Spitzengeschwindigkeit bear-
beitet werden. Einer der zuletzt bei uns
eingegangenenAnträge war zum Bei-
spiel der von der Sirch Behältertech-
nik GmbH Löbichau. Dass sich mit
der Copart Deutschland GmbH ein
weiteres Unternehmen am Flugplatz
ansiedelt, hier investiert und langfristig
neueArbeitsplätze schaffenwird, freut
mich besonders. Landesentwicklungs-
gesellschaft, Gemeinde Nobitz, Land-
kreis und Flugplatz haben hier erfolg-
reich an einemStrang gezogen. Ich bin
sehr erleichtert darüber, dass der un-
verschuldet in Schwierigkeiten gerate-
nen Stahlrohrmöbel Gössnitz GmbH
einNeustart gelungen ist.
Unsere Landwirte stellen unsere Er-
nährung sicher und konnten ebenfalls
auf ein erfolgreiches Jahr zurückbli-
cken; die Ernteergebnisse sind erneut
gut ausgefallen.
An dieser Stelle möchte ich einen
herzlichen Dank an all die Unterneh-
men richten, die durch vielerlei Unter-
stützung von Vereinen oder auch
durch Aktionen und Veranstaltungen
das Leben in unserem Landkreis mit-
gestalten.
Und um noch einmal kurz auf den
Breitbandausbau zurückzukommen:
Hier liegen wir in Thüringen wirklich
absolut weit vorn, sind besser aufge-
stellt, als so manch anderer Landkreis.
Derzeit laufen die Ausschreibungen
für die Telekommunikationsunterneh-
men und ich gehe davon aus, dass im
Spätsommer die Bagger rollen wer-
den. 11.000 Haushalte sollen im Al-
tenburger Land mit schnellerem Inter-
net versorgt werden und dafür müssen
etwa 1600 Kilometer Kabel verlegt
werden. Das entspricht in etwa eine
Strecke von Altenburg bis Neapel.
Schnelles Internet ist maßgebend für
die wirtschaftliche Attraktivität eines
Landkreises, aber eben auch für die
Attraktivität als Wohnstandort. Natür-
lich weiß ich, dass wir mit der jetzigen
Breitbandausbauphase noch nicht je-
den einzelnen Winkel unseres Land-
kreises erreichen. Aber die Situation
wird sich für sehr viele Bürger deut-
lich verbessern.

DerArbeitsmarkt in Thüringen hat
sich weiter stabilisiert. Thüringen
hat im Vergleich aller Ost-Bundes-
länder die niedrigste Arbeitslosen-
quote, dasAltenburger Land inner-
halb des Freistaates aber noch im-
mereinederhöchsten…
M. Sojka: Ja, das ist schlimm und

deshalb arbeiten wir daran. Und das
mit Erfolg, denn wir haben im Ver-
gleich zu anderen Landkreisen den
stärksten Rückgang in der Arbeitslo-
senquote.Wir optimieren nur die Rah-
menbedingungen mitten in Mittel-
deutschland - die Schaffung der Ar-
beitsplätze selbst ist den guten Leis-
tungen unserer Unternehmen im
Landkreis zu verdanken. Sorgen be-
reitet mir jedoch der noch immer hohe
Prozentsatz von Langzeitarbeitslosen,
die älter als 50 Jahre sind.Aus diesem
Grund haben wir gern die Chance er-
griffen, uns am Thüringer Modellpro-
jekt „Mehr wert sein – Mehrwert
schaffen“ zu beteiligen. Es wird nur
bei uns und im Ilmkreis umgesetzt
und bringt über drei Jahre Langzeitar-
beitslose wieder in versicherungs-
pflichtigeArbeit. 20 Projektteilnehmer
sind derzeit unter anderem in unseren
beiden Tierheimen, im Botanischen
Garten, beim Kreisfeuerwehrverband,
beim Bauernhöfeverein, im Studio
Bildende Kunst des Lindenau-Muse-
ums und in Begegnungsstätten von
Gemeinden beschäftigt.

Der Landkreis ist ohne Kreishaus-
halt ins neue Jahr gestartet. Wa-
rum? In der Öffentlichkeit wurde
Ihnen unlängst sogar Arbeitsver-
weigerungvorgeworfen.
M. Sojka: Von einer Arbeitsverwei-
gerung kann überhaupt keine Rede
sein. Die Kreisverwaltung hat nach
der Ablehnung des vorgelegten Dop-
pelhaushaltes Ende 2016 durch den
Kreistag überMonate hinweg intensiv
am Etat für 2018 gearbeitet und alle
bekannten Ausgabepositionen zusam-
mengetragen. Nicht vollumfänglich
bekannt waren jedoch die Einnahme-
positionen, da bis Ende Januar der
Landeshaushalt noch intensiv disku-
tiert wird. Ich hätte dem Kreistag also
imHerbst nur einen unausgeglichenen
Haushalt vorlegen können. Mein Ziel
war jedoch dieVorlage eines ausgegli-
chenenHaushaltes und vor allem auch
OHNE prozentuale Kreisumlageerhö-
hung für unsere Gemeinden. Durch
die fortlaufende Arbeit am Landes-
haushalt und meinen engen Kontakt
zu den Entscheidern der Regierungs-
fraktionen sind die Einnahmepositio-
nen jetzt weitgehend bekannt und es
gibt tatsächlich Verbesserungen, ins-
besondere im investiven Bereich. Im
Herbst konnte das natürlich noch nie-
mand wissen. Ein ausgeglichener
Haushalt hätte bis EndeDezember nur
zustande kommen können, wenn wir
uns in den Ausschüssen darauf ver-
ständigt hätten, bei den Ausgaben zu
streichen.Allerdings sind rund 90 Pro-
zent unsererAusgaben durch Bundes-
und Landesgesetze verordnete Pflicht-
ausgaben: Hier kann man nichts kür-
zen. Wir hätten auf freiwillige Aufga-
ben verzichtenmüssen. Das wollte ich
nicht und das wollte auch keine der
vier Kreistagsfraktionen. Nun wird
das Zahlenwerk 2018, welches den
Mitgliedern des Kreistages bereits on-
line vorliegt, sicher intensiv in allen
Ausschüssen besprochen. Zur ersten
Kreistagssitzung des neuen Jahres am
7. März kann der Haushalt aus meiner
Sicht beschlossenwerden.

Ohne dem Beschluss des Kreistages
zumHaushalt vorgreifen zuwollen:
Welche Investitionen plant der
Landkreis in diesemJahr?
M. Sojka: Nach sehr intensiven Jah-
ren der Investitionstätigkeit im Alten-
burger Land, die sowohl durch Bau-
maßnahmen zur Wiederherstellung
der Infrastruktur nach dem Hochwas-
ser im Sommer 2013 als auch von
wichtigen Investitionen in Schulen ge-
prägtwaren, kann es auch in den kom-

menden Jahren kraftvoll weitergehen.
Neben der Umsetzung der flächenhaf-
ten Breitband-Erschließung werden
wichtige Zukunftsinvestitionen umge-
setzt oder planerisch vorbereitet. Der
Erweiterungsbau am Gymnasium
Schmölln wird in diesem Jahr fertig-
gestellt. Das ganze Projekt haben wir
in einer enormen Geschwindigkeit
durchgezogen – von der Idee bis zur
Einweihung nur drei Jahre.Wir haben
diese Schule damit barrierefrei und
zukunftssicher gemacht. Am Jahres-
ende soll der Umzug in das vereinte
Haus in der Helmholzstraße erfol-
gen – ein besonderes Dankeschön an
alle, die konstruktiv dabei mitgewirkt
haben. Vielleicht sieht das der eine
oder andere Schmöllner mit einem la-
chenden und einem weinenden Auge,
aber wir werden gemeinsam versu-
chen, dem alten Standort „Schloss“,
wie die Schmöllner liebevoll sagen,
neues Leben einzuhauchen. Auch die
Baumaßnahmen der Deutschen Bahn
in unserem Landkreis werden uns in
den kommenden Jahren noch beglei-
ten. Der Brückenneubau in der Ortsla-
ge Lehndorf im Zuge der Bundesstra-
ße 93 ist angelaufen undwird über das
ganze Jahr 2018 die Verkehrsströme
im Landkreis beeinflussen und verän-
dern. Mit Hochdruck laufen auch die
Vorbereitungen zur Vergabe der Pla-
nungsleistungen für die Erneuerung
der Bühnentechnik am Landestheater
Altenburg. Auch die logistische Er-
schließung der Bühne wird im Zuge
der Gesamtbaumaßnahme verändert,
so dass der Zugang über das Secken-
dorffsche Palais und die schräge Ebe-
ne bald der Vergangenheit angehören
werden. Die Bauarbeiten verlangen
ein hohes Maß an Vorbereitung. Im
erstenHalbjahr 2018 erwartenwir den
Zuwendungsbescheid. Die Planungs-
ausschreibungen laufen auf Hochtou-
ren, so dass im Theater ab der Spiel-
pause 2019/20 gebaut werden kann.
Insgesamt werden bis 2021 mehr als
10 Millionen Euro in die Spielstätte
investiert, wovon 7,9 Millionen För-
dermittel sind. Das ist ein echtes
Mammutprojekt.

… wovon der Landkreis mit dem
Lindenau-Museum noch ein zwei-
tes hat.
M. Sojka: Das ist richtig. Auch für
das Lindenau-Museum werden im
Jahr 2018 die Voraussetzungen ge-
schaffen für eine umfangreiche Sanie-
rung des Bestandsgebäudes mit der
Herstellung der Barrierefreiheit, der
Auslagerung der Depots und Büros
und damit Schaffung von mehr Aus-
stellungsfläche. Zudem wird ein zeit-
gemäßer Kassen-, Shop- und Sanitär-
bereich entstehen. Dazu bedarf es aber
noch großer Anstrengungen sowie ei-
ner erfolgreichen Suche nach einem
Ausweichquartier für die unersetzli-
chen und umfangreichen Sammlun-
gen des Hauses und des gesamten In-
ventars, damit die Sanierungsarbeiten
bis hoffentlich 2023 abgeschlossen
werden können. Ebenfalls rund 10
Millionen Euro werden wir in den
kommenden JahrenmitHilfe desLan-
des Thüringen hier verbauen dürfen.
Ich hoffe, dass bei der Auftragsverga-
be auch die hiesigen Unternehmen
profitierenwerden.

Neben dem Bau am Gymnasium
Schmölln war auch immer der
Schulneubau in Nobitz ein Thema.
Können die Nobitzer denn noch auf
eineneueSchule hoffen?
M. Sojka:Können sie. Der Schulneu-
bau für die Grundschule in Nobitz ist
planerisch vorbereitet und zur Förde-
rung beantragt. Alle Beteiligten fie-
bern hier einemBaustart entgegen, der

noch im Schuljahr 2018/19 erfolgen
soll.

Bekommen auch die Kreisstraßen
2018 etwas von den Investitionen
ab?
M. Sojka:Die geplanten Investitions-
vorhaben im Straßenbau sind die Fer-
tigstellung der Kreisstraße im Bereich
derWerkssiedlung Rositz, der Raude-
nitzer Berg in der Ortslage Nöbdenitz
sowie dieWeiterführung des nächsten
Abschnittes bis zum Ausbauende der
Straßenerneuerung in Richtung A4.
Die Straßenbaumaßnahme in der
Ortslage Nöbdenitz am Raudenitzer
Berg, dieAnfang 2017 im Bereich der
Sprotte begann, soll im ersten Halb-
jahr fertig gestellt werden, der zweite
Abschnitt
bis zum Ausbauende der Autobahn-
querung bis Herbst befahrbar sein. Ei-
nige Straßenabschnitte bereiten uns
noch Kopfschmerzen, wie zum Bei-
spiel die Kreisstraßen nach Pahna, In-
gramsdorf undHeukewalde. Hier trei-
ben wir die Planungen weiter voran.
Auch drei große Brücken über Sprotte
und Pleiße inNöbdenitz, Gößnitz, und
Kotteritz müssen in den kommenden
Jahren höchstwahrscheinlich saniert
werden. Allein diese Maßnahmen be-
dürfen eines Investitionsaufwandes,
der jenseits der 15Millionen Euro lie-
gen dürfte. Wir als Landkreis haben
bekanntlich keine eigenen Steuer-
einnahmen. Wir sind angewiesen auf
die Zuweisungen und Fördermittel
vom Freistaat Thüringen und auf eine
angemessene Finanzausstattung der
Kommunen, die jedes Jahr einen
Geldbetrag in Form der Kreisumlage
an den Landkreis zahlen müssen. Und
ich fordere nach wie vor, dass die
Finanzausstattung der Kommunen
verbessert werden muss. Kommunen
in unserem Landkreis verfügen nur
über einDrittel derGewerbesteuerein-
nahmen des Bundesdurchschnitts, und
dies bei den Rekordüberschüssen
beimBundund in denLändern.
Trotzdem möchte ich an dieser Stelle
einmal sagen, dass wir in den letzten
sechs Jahren mehr als 10 Millionen
Euro in die Instandsetzung und Er-
neuerung vonKreisstraßenabschnitten
und Brücken investiert haben. Viele
Nadelöhre im Kreisstraßennetz, die
vor allem durch marode Brücken ent-
standen waren, konnten beseitigt wer-
den. Ich denke da nur an dieMühlgra-
benbrücke in Treben, die Feuerwehr-
brücke in Heiersdorf und die Brücke
in Heukewalde Richtung Posterstein.
Aber auch die Pleißebrücke in Zür-
chau konnte zusammen mit dem Stra-
ßenbau bis zur B 93 in Zehma kom-
plett erneuert werden. Auch im vor-
beugenden Hochwasserschutz wurde
gemeinsam mit der Gemeinde Treben
einiges investiert, dabei unter anderem
eine neue Brücke über den Gesten-
bach errichtet. Wir haben also eine
ganzeMenge geschafft.

Moderne und sanierte Schulen sind
eine Grundvoraussetzung für gute
Lernbedingungen. Auch ausrei-
chend gut ausgebildete Lehrkräfte
gehörendazu. Ist derLehrermangel
auch im Altenburger Land ange-
kommen?
M. Sojka: Über die Schulneubauten
in Schmölln und Nobitz haben wir
schon gesprochen. Noch nicht lange
zurück, 2016, liegt der Neubau der
Sporthalle der Wieratalschule. Auch
bei der Sanierung des Lerchenberg-
gymnasiums sind wir einen großen
Schritt vorangekommen, jedoch bei
weitem nicht fertig. Gleiches gilt für
dieGrund- undRegelschuleLucka.

- Fortsetzung auf Seite 7 -

Chancen ausgelotet, Stärken entwickelt und viel erreicht
ImGespräch mit Michaele Sojka, Landrätin des Landkreises Altenburger Land
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Landkreis. Die Kreisverwaltung hat
ihren Bürgerservice zum 1. Januar
2018 optimiert, so dass die Bürger
von einigenVerbesserungenprofitie-
ren können. In den 19 Jahren des
Bestehens desBürgerservice hat sich
technisch, rechtlich und organisato-
rischviel verändert, sodass sichviele
anfängliche Vorteile für den Bürger
mit derZeit nachteilig entwickelt ha-
ben.
Der Aufgabenbestand wurde nun in
Zusammenarbeit mit den beteiligten
Fachdiensten geprüft und im Sinne der
Bürger neu geordnet. Die Prüfung er-
gab, dass Fachdienste und Bürgerser-
vice die Bürger in vielen Fällen hin-
und herschicken mussten, um deren
Anliegen abschließend zu klären. Um
dies künftig bürgerfreundlicher zu ge-
stalten, wurden die Zuständigkeiten

jetzt neu angepasst. Jener Teil derAuf-
gaben, die für den Bürger optimaler im
Fachdienst erledigt werden können,
wird auf die verschiedenenFachdienste
der Kreisverwaltung zurückverlagert.
Das heißt, wer künftig einAnliegen hat
oder einen Antrag wie beispielsweise
zum Erhalt von Wohngeld stellen
möchte, tut dies nun direkt beim Sach-
bearbeiter des entsprechenden Fach-
dienstes.
Natürlich wird auch weiterhin eine
freundliche Mitarbeiterin im Bürger-
service in der Lindenaustraße 9 zur
Verfügung stehen, die den Bürgern bei
Bedarf telefonisch oder persönlich den
richtigen Ansprechpartner vermittelt.
Nach thematischen Stichworten aufge-
listet sind die Ansprechpartner in den
Fachdiensten zudem auf der Homepa-
ge der Kreisverwaltung unter www.al-

tenburgerland.de – und zwar direkt auf
derStartseite unter derRubrik „Bürger-
serviceAbisZ“.
Zu den Neuerungen im Bürgerservice
sagte Landrätin Michaele Sojka: „Wir
als Kreisverwaltung verstehen uns
mehr denn je als Dienstleister für unse-
re Bürger und Unternehmen imAlten-
burger Land. Der ab Januar direkte
Kontakt desBürgers zumSachbearbei-
ter ermöglicht diese Dienstleistungen
nun aus erster Hand – kompetent, ver-
trauensvoll und schnell.“
Eine weitere Verbesserung betrifft den
Sozialpass, der bisher allein vom Bür-
gerservice erstellt wurde. Um den Pass
zu erhalten,musste derBürger z.B.mit
seinem Sozialhilfe-Bescheid aus dem
Fachdienst beim Bürgerservice vor-
sprechen, der diesen Bescheid kopierte
und den Sozialpass dann ausstellte.

Jetzt wird der Sozialpass vom entspre-
chenden Fachdienst mit dem Bescheid
gleich mitausgedruckt. Damit wird
dem Bürger ein Behördengang erspart
und das Landratsamt halbiert die dop-
pelteAktenführung.
Landrätin Michaele Sojka dazu: „Wir
könnendieFülle vonVorschriften nicht
ändern, aberwir können die Bürokratie
vorOrt soorganisieren, dassderBürger
mit einem Minimum anAufwand und
Behördengängen zu seiner Dienstleis-
tungkommt.Dashabenwirgetan.“
In Sachen technischer Optimierung sei
man ohnehin schonweit vorn.Michae-
le Sojka lobt: „Ich bin stolz auf meine
Mitarbeiter, denn wir halten thüringen-
weit mit ca. 700 Formularen die meis-
ten Vordrucke als Landratsamt online
bereit. Von der Landesregierung forde-
re ich, die Rahmenbedingungen für die

E-Akte und weitere Online-Verfahren
weiter zu forcieren.“
Hintergrund:Die Gründung des Bür-
gerservice im Altenburger Land folgte
seinerzeit dem allgemeinen Trend, kur-
ze und einfache Sachbearbeiter-Tätig-
keiten aus den Fachdiensten herauszu-
lösen. Der Bürgerservice sollte diese
Aufgaben bearbeiten und mit schnel-
lemService und freundlichenMitarbei-
tern punkten. Das haben die Kollegin-
nen und Kollegen in diesem Bereich
auch viele Jahre erfolgreich getan.Über
die Jahre wurden jedoch viele Aufga-
ben auf Kreisebene komplexer, so dass
der Bürger schließlich doch wieder in
die Fachdienste geschickt werden
musste oder Rückfragen notwendig
waren.AndereAufgaben entfielen oder
können einfacher vom Fachdienst
gleichmiterledigtwerden. JF

Optimierter Bürgerservice soll Amtsgänge minimieren

Landkreis.Mit demFlugsportzentrum
Osterland gibt es seit kurzem den ers-
tenAnbieter am Flugplatz, der sich auf
die Fliegerei mit Ultraleichtflugzeugen
konzentriert. Im Angebot haben die

beiden Betreiber Ronny Mehnert und
Robert Riedel unter anderem Rundflü-
ge und Flüge für Luftaufnahmen. Mit
der Ansiedlung am Flugplatz wurde
aucheinUltraleichtflugzeug fest inNo-

bitz stationiert. Dieses steht ebenfalls
anderen Piloten zum Chartern zur Ver-
fügung. Betrieben wird das Flugsport-
zentrum durch die Sky Motion Team
UG(Hauptsitz:FlugplatzGera).

Geschäftsansiedlungen am Flugplatz

Landkreis. SchöneWerbung für das
Altenburger Land. Auf einer Dop-
pelseite des mitteldeutschen Info-
Magazins „median“, herausgegeben
vom Verein Europäische Metropol-
region Mitteldeutschland, berichten
Landrätin Michaele Sojka und Wirt-

schaftsförderer Wolfram Schlegel
vom weiteren Vorankommen desAl-
tenburger Landes, von ihrer Mission,
die Vorzüge des Landkreises be-
kannter zu machen und von ihrer
Strategie, dabei konsequent auf den
Mitteldeutschen Raum zu setzen.

Die komplette Ausgabe des Maga-
zins steht unter www.mitteldeutsch-
land.com zum Download zur Verfü-
gung. Seit dem 15. Januar dieses
Jahres liegt das „median“-Magazin
14 Tage in der 1. Klasse von ICE-
Zügen der Deutschen Bahn aus.

Landkreis. Sie wollen beruflich
durchstarten? Dann können Sie für Ih-
re Weiterbildung bis zu 1.000 Euro
Förderung bekommen. Möglich
macht das der Weiterbildungsscheck
der Gesellschaft fürArbeits- undWirt-
schaftsförderung (GFAW). Ob Sie für

eine Förderung inFrage kommen, sagt
Ihnen der Schnelltest auf www.gfaw-
thueringen.de/weiterbildungsscheck.
Bei Fragen wenden Sie sich an die
GFAW-Servicehotline unter 0361
2223-0 oder an die Wirtschaftsförde-
rungdesLandkreises03447586-278.

Bis zu 1.000Euro für IhreWeiterbildung

Landkreis. Auf der Landkreis-
Homepage www.altenburgerland.de
finden Sie in der rechten Navigation
auf der Startseite alle aktuellen Stel-
lenangebote der Landkreisverwal-

tung. Für Fragen steht Ihnen Marion
Hertling, Fachdienstleiterin Personal,
unter 03447 586-350 und per E-Mail
an marion.hertling@altenburgerland.de
zurVerfügung.

StellenangeboteaufLandkreis-Homepage

-Fortsetzung vonSeite 6 -

Auch in der Grundschule in Meusel-
witz konnten in vielen Zimmern die
Fußböden erneuert und der Spielplatz
wieder nutzbar gemacht werden. Die
vom Hochwasser 2013 betroffenen
und geschädigten Regelschulen in
Meuselwitz und Treben wurden bis
2016 in den überfluteten Bereichen
umfangreich saniert. Der erforderliche
Hochwasserschutz für diese Objekte
steht in Meuselwitz kurz vor der Um-
setzung. In Treben hingegen wird die
Planung des Hochwasserschutzes hin-
ter der Schule von Seiten des Freistaa-
tes Thüringen leider nicht weiterge-
führt. Dafür haben wir kein Verständ-
nis und hier ist das letzte Wort auch
noch nicht gesprochen. In den Schulen
unseres Landkreises bauen wir eigent-
lich permanent, um die Bedingungen
weiter zu verbessern. Das ist mir auch
sehr wichtig und ich bin froh darüber,
dass die Schulinvestitionspauschale
seitens des Freistaates Thüringen für
2018 und 2019 mehr als verdoppelt
wird. Stolz bin ich darauf, dass wir im
Juli den neuen Jugendförderplan des
Landkreises in Kraft setzen konnten.
Mit der Übernahme der Kosten in Hö-
he von jährlich 1,7 Millionen Euro al-
lein durch den Landkreis ist nun ein
flächendeckendes Netz der Jugend-
arbeit entstanden und der Mitfinanzie-
rungsanteil durch Gemeinden entfällt
künftig. Dieser Plan ist auch Teil unse-
rerDrogenpräventivstrategie.
Aber Sie haben natürlich Recht, es
sollte schon vor jeder Klasse immer
auch ein Lehrer stehen. Ich möchte
nicht gleich von Lehrermangel imAl-
tenburger Land sprechen, aber die
Engpässe an der einen oder anderen
Schulewie zumBeispiel in Rositz sind
alles andere als schön und sehr ernst zu
nehmen.Als Landrätin kann ich da nur
bedingt eingreifen, denn die Planung
der Lehrkräfte liegt allein in der Ver-
antwortung desOstthüringer Schulam-
tes. Ich bin nicht nur am ersten Schul-
tag selbst in Schulen des Landkreises
unterwegs, um mir die Situation vor
Ort ohne ausgerollten „roten Teppich“
anzuschauen und um Probleme ganz

konkret zu erfahren. Ich spreche mit
Eltern und Pädagogen, schaue sehr ge-
nauhin.Hinweise undAnregungenge-
be ich nicht nur an das Schulamt wei-
ter, denn natürlich nutze ich zuweilen
auch den kurzenDienstweg direkt zum
Bildungsministerium.Als Mitglied der
Kommission „Zukunft Schule“ arbeite
ich ebenfalls an den strategischen Fra-
gen des Thüringer Bildungssystems
mit.

Investitionen sind ohne Frage zwin-
gend erforderlich, umdasAltenbur-
ger Land weiter voranzubringen.
DochmussmanderEhrlichkeit hal-
ber sagen, dass der Landkreis auch
Schuldenhat…
M. Sojka: Wir sind dabei, unsere
Schulden zuminimieren. In den Jahren
nach der politischen Wende bis zum
31.12. 2012 hatte der Landkreis Schul-
den in Höhe von 33,4 Millionen Euro
angehäuft. In den zurückliegenden fast
sechs Jahren meiner Amtszeit haben
wir keine neuen Schulden gemacht.
ImGegenteil: Per 31.12.2017 beliefen
sich unsere Schulden auf 26Millionen
Euro. Wir haben also bereits 22 Pro-
zent unserer Schulden abgebaut. Die-
sen Weg sollten wir konsequent fort-
setzen.

Ohne Fördermittel wird heutzutage
kaum noch gebaut und investiert.
Auch das Altenburger Land profi-
tiert immer öfter von Fördermitteln.
Für welches Projekt lässt sich wel-
cher Fördermitteltopf anzapfen –
„Gewusst wie“ ist hier sicherlich die
Devise…
M. Sojka: Fördermittel fließen nicht
automatisch. Oft muss man wirklich
hartnäckige Überzeugungsarbeit leis-
ten. Am meisten erreicht man, wenn
man freundlich zu sich einlädt und den
Entscheidungsträgern unsereVorhaben
engagiert erläutert. Je öfter solche Leu-
te die Probleme direkt vorOrt besichti-
gen und das Engagement für die Lö-
sungsansätze wahrnehmen, desto
wahrscheinlicher ist es, dass man Un-
terstützung bekommt. Das gilt übri-
gens unabhängig von deren Parteizu-
gehörigkeit. Das Fördervorhaben ge-

lingt wiederum nur dann, wenn man
die eigenen Hausaufgaben wie Kon-
zeptionen bzw. Planungen gemacht
hat. Mein Rezept ist es, kooperativ zu
sein, dabei immer wieder höflich, aber
hartnäckig nachzuhaken, also „dicke
Bretter zu bohren“. Die Sanierung un-
seres Theaters und unseres Lindenau-
Museumswürdenwir alsLandkreis al-
leine in den nächsten fünfzig Jahren fi-
nanziell nicht hinbekommen, schon
gar nicht fast gleichzeitig. Wie oft ich
mich in den vergangenen Jahren mit
Ministern, Staatssekretären oder mit
anderen Verantwortlichen in diesen
beiden Häusern, in meinem Büro oder
auch bei ihnen inErfurt getroffen habe,
kann ich schon gar nicht mehr zählen.
Und jetzt werdenwir anfangen zu bau-
en. In beiden Häusern. Mit vielen För-
dermitteln. Die Zeit, als das Altenbur-
ger Land „abgehängt war“, erkläre ich
hiermit für beendet.

Der Landkreis ist seit zwei Jahren
Mitglied in einem Verein, der sich
EuropäischeMetropolregionMittel-
deutschland (EMMD) nennt. Was
bringtunsdieseMitgliedschaft?
M. Sojka:Die EuropäischeMetropol-
region bietet uns eine länderübergrei-
fende und themenübergreifende Zu-
sammenarbeit auf vielen Gebieten. Im
Vorstand der Metropolregion arbeiten
wir sehr harmonisch zusammen und
ich bekomme viele Informationen aus
erster Hand. Mich im März erneut in
diesen Vorstand wählen zu lassen, da-
für habe ich bereits viel Zuspruch er-
halten.Mir ist es sehr wichtig, dass wir
als kleiner Landkreis mitten in Mittel-
deutschland stark Präsenz zeigen, da-
mit sich durch diese Vernetzung neue
Perspektiven undChancen für uns auf-
tun. Deshalb arbeiten wir auch in allen
Arbeitsgruppen aktivmit. Ganz aktuell
kann ich über einen tollen Erfolg be-
richten: Als einziger Thüringer Land-
kreis von insgesamt neun Mitteldeut-
schen Gebietskörperschaften dürfen
wir jetzt auf einen Fördermitteltopf des
Bundes zugreifen, der für die künftige
Umstrukturierung von Braunkohlere-
gionen gedacht ist. Es geht u. a. darum,
die vorhandene Infrastruktur und Ku-

lisse des Braunkohlebergbaus im Al-
tenburger Land herzurichten und tou-
ristisch weiterzuentwickeln. Erste Pro-
jekte können hier gemeinsam mit den
Kommunen unter anderem am Hasel-
bacher See, sicher auch am Hainberg
oder demPrößdorfer See, bei derMeu-
selwitzer Kohlebahn oder im Bern-
steinhofRositz entstehen.
Fördermittel sind natürlich immer mit
einem Eigenanteil verbunden. In den
kommenden vier Jahren muss der
Landkreis einenEigenanteil von knapp
100.000 Euro aufbringen. Ich bin dem
Kreistag sehr dankbar, dass er dafür
einstimmiggrünesLicht gegebenhat.
Ein weiterer großer Erfolg ist es, dass
wir bei der Modellprojektentwicklung
„Wandel durch Innovation (kurz
WIR)“ eine Etappe weiter gekommen
sind. Insbesondere der Vorsitzende un-
serer neuen Wirtschaftsvereinigung
WAMM, Hermann Marsch, selbst er-
folgreicher Unternehmer im Land-
kreis, hat daran gemeinsam mit der
Landesentwicklungsgesellschaft
(LEG) einen sehr großen Anteil. Gut
vernetzt zu sein ist eben eingroßerVor-
teil. Das Sommerfest der Metropolre-
gion, das im August hier in Altenburg
stattfand, hat uns echt Sympathien ein-
gebracht. Chancen erkennen und kon-
sequent nutzen, dasmachtmirFreude.

Lassen Sie uns auf das Thema
Flüchtlinge und Asyl zu sprechen
kommen. Wie viele Flüchtlinge le-
ben aktuell im Altenburger Land
undwie schreitet die Integration vo-
ran?Und:Müssenwir imAltenbur-
ger Land mit einer neuen Flücht-
lingswelle rechnen, sollte zum Bei-
spiel die Aussetzung des Familien-
nachzuges aufgehoben werden.
Gerade ist das ja auch ein aktuelles
Thema bei der Regierungsbildung
inBerlin.
M. Sojka: Derzeit leben in unserem
Landkreis 1.120 Flüchtlinge, 230 von
ihnen noch in vom Landkreis 130 an-
gemieteten Wohnungen. Sehr viele
Wohnungen haben wir in den vergan-
genen Monaten wieder abgemietet,
weil wir sie nicht mehr brauchen, so
unter anderem in Altenburg in der

Flack-Straße und An der Glashütte;
weitere Kündigungen werden folgen.
Im Juni 2016 war der letzte Bus mit
neuen Flüchtlingen angekommen. Ich
bin sehr froh, dass uns damals nach
meiner Intervention vorwiegend Fami-
lien zugewiesen wurden. Deshalb ist
der Familiennachzug nicht so ein ganz
großes Thema für uns. Viel wichtiger
ist mir, dass die Integration weiter gut
vorangekommen ist. Es ist mir klar,
dass dies seine Zeit braucht und nicht
einseitig ist. Viele Flüchtlinge sind
wirklich schon gut integriert, gehen
zum Sport in Vereine, lernen fleißig
Deutsch – Grundvoraussetzung, um
einmal auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu
fassen. 200 von ihnen habenwir in den
vergangenen Monaten durch unsere
Mieterschulungen erreicht. Die Inte-
grationsbeauftragte unseres Landkrei-
ses ist ebenfalls mit Flüchtlingen und
Anwohnern ständig im Gespräch, um
Unterstützung zu leisten oder Proble-
megemeinsammitSozialarbeitern und
unseren Netzwerken zu lösen. Sie ist
übrigens nicht nur hier im Amt zu er-
reichen, sondern zu Sprechstunden
auch donnerstags ab 12 Uhr in derAl-
tenburger Volkshochschule und mon-
tags ab 14 Uhr in der Eschenstraße 35
in Altenburg. Ich denke, wir sind auf
einem guten Weg. Weiterhin ist auch
unsere Mailadresse asyl@altenburger-
land.de aktiv.

ImApril wird imAltenburger Land
neu gewählt. Sie haben bereits ange-
kündigt, sich für dasAmt derLand-
rätin erneut zubewerben.Wasmoti-
viert Sie, nach 2012 ein zweites Mal
anzutreten?
M. Sojka: Ich habe gemeinsam mit
meinen Mitarbeitern in der Kreisver-
waltung sowie vielen Partnern aus
Wirtschaft undPolitik in denvergange-
nen Jahren einiges erreicht und vieles
„angeschoben“. All das im ganzen
Landkreis Begonnene möchte ich gern
fortführen. Ich liebe unser schönesAl-
tenburger Land und möchte es in den
nächsten Jahren natürlichweiterhin ak-
tivmitgestalten.

(Interview: JanaFuchs)

BundesweiteWerbung für Landkreis
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Landkreis. Die Thüringer Schul-
ordnung für die Grundschule, die
Regelschule, die Gemeinschafts-
schule, das Gymnasium und die
Gesamtschule (Thüringer Schul-
ordnung - ThürSchulO -) regelt
den Übertritt an die allgemein bil-
denden Gymnasien, die Gemein-
schaftsschule und die Gesamt-
schule. Die Thüringer Schulord-
nung für das berufliche Gymnasi-
um (ThürSObG) regelt den
Übertritt an die beruflichen Gym-
nasien.

Übertritt an ein allgemein
bildendendesGymnasium
Schüler aus der Klassenstufe 4 der
Grundschule, aus den Klassenstufen
5, 6 und 10 der Regelschule sowie
aus den Klassenstufen 4 bis 8 der
Gemeinschaftsschule können zu Be-
ginn eines Schuljahres an das allge-
mein bildende Gymnasium übertre-
ten. Außerdem können Schüler aus
den Klassenstufen 5 bis 10 der Inte-
grierten Gesamtschule und Schüler
aus den Klassenstufen 5, 6 und 10
des Regelschulzweiges der Koope-
rativen Gesamtschule an ein allge-
mein bildendes Gymnasium übertre-
ten (§ 124ThürSchulO).
Voraussetzung für den Übertritt
an ein allgemein bildendes Gymna-
sium (§ 125 ThürSchulO) ist eine
bestandene Aufnahmeprüfung (§
131ThürSchulO).
Einer Aufnahmeprüfung bedarf es
nicht, wenn der Schüler die gefor-
derten Leistungsvoraussetzungen er-
füllt oder eine Empfehlung der Klas-
senkonferenz für den Bildungsweg
des Gymnasiums erhält.
Leistungsvoraussetzung ist, dass im
Zeugnis zum Schulhalbjahr

1. Schüler der Klassenstufe 4 der
Grundschule oder der Gemein-
schaftsschule in den Fächern
Deutsch, Mathematik sowie Hei-
mat- und Sachkunde jeweils min-
destens die Note „gut“ erreicht ha-
ben.
2. Schüler der Klassenstufen 5 und 6
der Regelschule oder des Regel-
schulzweiges der Kooperativen Ge-
samtschule in den Fächern Deutsch,
Mathematik und erste Fremdsprache
jeweils mindestens die Note „gut“
erreicht haben.
3. Schüler der Klassenstufen 5, 6
und 7 der Gemeinschaftsschule in
den Fächern Deutsch, Mathematik
und erste Fremdsprache auf der ab-
schlussbezogenen Anspruchsebene
II mindestens die Note „gut“ er-
reicht haben.
4. Schüler der Klassenstufe 8 der
Gemeinschaftsschule auf der ab-
schlussbezogenen Anspruchsebene
III mindestens die Note „ausrei-
chend“ oder auf der abschlussbezo-
genen Anspruchsebene II mindes-
tens die Note „gut“ erreicht haben.
5. Schüler der Klassenstufen 5 und 6
der Integrierten Gesamtschule in
den Fächern Deutsch, Mathematik
und erste Fremdsprache auf der ab-
schlussbezogenen Anspruchsebene
II mindestens die Note „gut“ er-
reicht haben.
6. Schüler der Klassenstufen 7, 8
und 9 der Integrierten Gesamtschule
in den Fächern mit dem Anforde-
rungsprofil des Kurses III jeweils
mindestens die Note „ausreichend“
erzielt haben.
7. Schüler der Klassenstufe 10 der
Regelschule, der Integrierten Ge-
samtschule oder des Regelschul-
zweiges der Kooperativen Gesamt-

schule in den Fächern Deutsch, Ma-
thematik, erste Fremdsprache und
im Wahlpflichtfach jeweils mindes-
tens die Note „gut“ sowie am Ende
des Schuljahres den Realschulab-
schluss erreicht haben.

Übertritt an eine Gemeinschafts-
schule oder eineGesamtschule
An Gemeinschaftsschulen und Ge-
samtschulen können Schüler der jet-
zigen Klassenstufen 4 bis 10 ange-
meldet werden.
Für die Aufnahme von Schülern in
die Oberstufe der Gemeinschafts-
schule gelten die oben genannten
Voraussetzungen zum Übertritt an
ein allgemeinbildendes Gymnasium
(§ 147 aAbs. 8).
Für den Übertritt in die Klassen des
Gymnasialteils der Kooperativen
Gesamtschule gelten die oben ge-
nannten Voraussetzungen zum
Übertritt an ein allgemeinbildendes
Gymnasium (§ 148 Abs. 4 Satz 3
ThürSchulO).
Für die Aufnahme in die Oberstufe
einer Integrierten Gesamtschule gel-
ten die oben genannten Vorausset-
zungen zum Übertritt an ein allge-
meinbildendes Gymnasium (§ 149
Abs. 6 Satz 2 ThürSchulO).

Übertritt an ein
berufliches Gymnasium
Schüler, die einen Realschulab-
schluss oder einen gleichwertigen
Abschluss haben, können an ein be-
rufliches Gymnasium übertreten (§
6 ThürSObG).
Voraussetzung für den Übertritt
an ein berufliches Gymnasium ist ei-
ne bestandene Aufnahmeprüfung (§
7 Abs. 1 Satz 1 ThürSObG bzw. § 8
Abs. 1 Satz 1 ThürSObG).

Einer Aufnahmeprüfung bedarf es
nicht, wenn der Schüler die gefor-
derten Leistungsvoraussetzungen er-
füllt oder eine Empfehlung der Klas-
senkonferenz für den Bildungsweg
des Gymnasiums erhält.
Leistungsvoraussetzung ist, dass
im Zeugnis zum Schulhalbjahr
1. Schüler mit Realschulabschluss in
den Fächern, Deutsch, Mathematik,
erste Fremdsprache und in einem
Wahlpflichtfach jeweils mindestens
die Note „gut“ erreicht haben.
2. Schüler mit gleichwertigem Ab-
schluss einen Notendurchschnitt von
mindestens 2,7 und in keinem Fach
eine schlechtere Note als „ausrei-
chend“ erreicht worden ist.

Informationen zur Anmeldung
und zurAufnahmeprüfung
Die Erziehungsberechtigten melden
die Schüler direkt an der von ihnen
gewünschten Schule an. Ein Rechts-
anspruch auf eine bestimmte Schule
besteht nicht. Zu beachten ist, dass
die Schulträger für jede Schule Auf-
nahmekapazitäten festlegen. Über-
schreitet die Zahl der Anmeldungen
die Aufnahmekapazität der Schulen,
trifft die Schule eine Auswahl nach
festgelegten Kriterien.
Bei der Anmeldung an einem allge-
meinbildenden Gymnasium, an der
Oberstufe einer Gemeinschaftsschu-
le, am Gymnasialteil der Kooperati-
ven Gesamtschule, der gymnasialen
Oberstufe einer Integrierten Ge-
samtschule oder an einem berufli-
chen Gymnasium sind immer das
Halbjahreszeugnis des laufenden
Schuljahres oder die Empfehlung im
Original vorzulegen.
Das zuständige Schulamt bestimmt
die Schulen, die die Aufnahmeprü-

fungen durchführen. DieAufnahme-
prüfung besteht aus Probeunterricht
an drei aufeinander folgenden Tagen
mit jeweils vier Unterrichtsstunden.
Der Probeunterricht erfolgt in ein-
zelnen Fächern oder fächerübergrei-
fend.
Für die Anmeldung zum Schuljahr
2018/2019 sind folgende Termine
zu beachten:
Information aller Eltern zumÜber-•
trittsverfahren:
bis 26.01.2018
Zeugnistermin für das erste Halb-•
jahr 2017/2018: 02.02.2018
Antrag der Eltern auf Erstellung•
einer Empfehlung (Hinweis: Ein
sonderpädagogischer Förderbe-
darf, der bei der Empfehlung bzw.
derAufnahmeprüfung berücksich-
tigt werden soll, ist bis zu diesem
Zeitpunkt anzuzeigen):
bis 14.02.2018
Beratung in Klassenkonferenzen•
und Übermittlung der Empfehlung
an die Eltern: bis 21.02.2018
Anmeldung durch die Eltern für•
die allgemein bildenden Gymna-
sien, Gemeinschaftsschulen, be-
ruflichen Gymnasien und Gesamt-
schulen (die jeweiligenAnmelde-
zeiten der Schulen können unter
www.schulportal-thueringen.de,
Rubrik Schulporträt / Schulleben
eingesehen werden): 05.03.2018
bis 10.03.2018
Aufnahmeprüfungen an den staat-•
lichen Gymnasien / beruflichen
Gymnasien: 09.04.2018 bis
13.04.2018
Mitteilung der Ergebnisse derAuf-•
nahmeprüfung an die Eltern: bis
27.04.2018

Staatliches Schulamt
Ostthüringen

Hinweise zum Übertritt an weiterführende Schulen

Landkreis. Im Zeitalter von Com-
puter und Smartphone ändert sich
auch unsere deutsche Sprache.
Durch die Spracherkennung braucht
sich der Nutzer oft gar keine Gedan-
ken mehr umWorte zu machen oder
die Sätze werden sehr kurz. Das
macht unsere schöne deutsche Spra-
che, die so viele bekannte und geehr-
te Schriftsteller hervorgebracht hat,
an manchen Stellen ärmer aber auch
einfacher.
Doch die Worte sind da, wenn auch
manchmal vergessen, weshalb wir
auch in diesem Schuljahr zum 21.
Literaturwettbewerb der Schulen des
Altenburger Landes aufrufen und
bitten: „Schreib eine Geschichte“.
Schreib eine Geschichte oder ein Ge-
dicht über das was dich bewegt, dich
froh oder traurig macht, wovon du
träumst oder auch, was du dir
wünschst. Schreib auf, was du viel-
leicht niemals trauen würdest zu sa-
gen. Mache mit beim 21. Literatur-
wettbewerb der Schulen des Alten-
burger Landes.
Das Thema ist frei wählbar. Schreibe
auf, was dich bewegt – sei es lustig,
kritisch, traurig oder spannend, sei es
märchenhaft, fantastisch oder etwas,
was jeden Tag passieren könnte.
Der 21. Literaturwettbewerb des Al-
tenburger Landes im Schuljahr
2017/2018 findet im Zeitraum vom
20. Januar 2018 bis zum 30. April
2018 statt.
Teilnehmen können alle interessier-
ten Schülerinnen und Schüler von
der ersten bis zur zwölften Klasse
bzw. bis zumAlter von 18 Jahren.
Bitte reicht die eigenen Texte bis
zum 30. April 2018 beim Landrats-
amt Altenburger Land, Fachdienst

Wirtschaft und Kultur ein und be-
achtet dabei folgende Hinweise:
schreibe maximal 3 Seiten•
Computertexte bitte in Schriftgrö-•
ße 12 einreichen
sende digital vorliegende Texte bit-•
te per E-Mail.
Nach Einsendeschluss werden die
Beiträge von einer Jury bewertet und
im Juni 2018 im Rahmen einer
Werkstatt unter Leitung der Schrift-
stellerin Elisabeth Dommer bespro-
chen. Dazu werden die besten Teil-
nehmer eingeladen und auch nach

Altersstufen ausgezeichnet. Wir
freuen uns über deinen Beitrag.
Fachdienst Wirtschaft und Kultur

„Schreib eine Geschichte“
Aufruf zum 21. Literaturwettbewerb der Schulen des Altenburger Landes

Kontakt:

Fachdienst
Wirtschaft und Kultur
Telefon: 03447 586-187
Telefax: 03447 586-101
E-Mail: kultur@

altenburgerland.de

Symbolbild: birgitH/pixelio.de

Altenburg. Am Samstag, dem 27.
Januar 2018, öffnet das Lerchen-
berggymnasium von 9:30 Uhr bis
12:30 Uhr seine Türen. Allen inte-
ressierten Grundschülern, deren El-
tern, ehemaligen Schülern und Kol-
legen sowie allen interessierten
Bürgern bietet die Schule an die-
sem Vormittag ein vielfältiges Pro-
gramm unter dem Motto „Komm
rein – schau zu – mach mit“. Sie
haben Gelegenheit, alle Lehrer
kennenzulernen, Einblicke in die
Fachschaften zu erhalten, ins Ge-
spräch zu kommen, Fragen zum
Thema Übertritt in Klasse 5 und
11S zu stellen oder einfach bei Kaf-

fee und Kuchen ein wenig zu ver-
weilen.
Darüber hinaus lädt der Lerchen-
berg-Gymi-Club alle künftigen
Gymnasiasten am 31. Januar 2018
zu der Veranstaltung „Akrobatik
leicht gemacht“ und am 26. Februar
2018 zu der Veranstaltung „Physik
ist das, was nie gelingt?“ ein. Beginn
ist jeweils 14:30 Uhr, Ende 16 Uhr.
Die Anmeldung erfolgt telefonisch
unter 03447 500021 oder per E-Mail
an lerchenberggymnasium@gmx.de
zwei Wochen vor dem entsprechen-
den Termin. Die Teilnehmerzahl ist
begrenzt.

Lerchenberggymnasium

Lerchenberggymnasium lädt
zumTag der offenen Tür

Landkreis.Die KreissportjugendAl-
tenburger Land bietet auch in diesem
Jahr Kindern und Jugendlichen ein
Ferienerlebnis der besonderen Art.
Vom 1. Juli bis zum 8. Juli dieses Jah-
res dreht sich imWaldhof Finsterber-
gen im ThüringerWald alles rund um
das Thema Klettern – Kletterwand,
Kistenklettern, Felsklettern, Seilrut-
sche und noch vieles mehr erwartet
die Teilnehmer. Erfahrene Outdoor-
trainer begleiten die Gruppe und füh-
ren in die Trendsportart Klettern ein.
Zum Abschluss besteht die Möglich-
keit, den Toprope-Kletterschein des
deutschen Alpenvereins zu erwerben.
Der Ferienspaß richtet sich an Kinder
zwischen zehn und 16 Jahren, beson-
dere Vorkenntnisse sind nicht erfor-
derlich. Der Preis beträgt 212 Euro
pro Teilnehmer. Darin enthalten sind
Übernachtung, Vollverpflegung,Aus-

rüstung, Kletterguide,An- undAbrei-
se und das Programm.
Nähere Informationen erhalten Sie
über die Kreissportjugend Altenbur-
ger Land unter der Telefonnummer
03447 2537 und per E-Mail an sport-
jugend@ksb-altenburg.de. Anmel-
dungen sind unter diesen Kontaktda-
tenbis zum30.April 2018möglich.

Anja-Maria Leibold,KSJ

Mit der Kreissportjugend
in die Sommerferien
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Landkreis. Ende November war
Anmeldeschluss für Deutschlands
bekanntesten Nachwuchswettbe-
werb „Jugend forscht- Schüler
experimentieren“. Unter dem
Leitspruch „Spring!“ wetteifern
beim Ostthüringer Regionalwett-
bewerb insgesamt 123 Teilneh-
mer mit 60 Projekten um die Sie-
gertrophäen in den sieben Fach-
gebieten Arbeitswelt, Biologie,
Chemie, Geo- und Raumwissen-
schaften, Mathematik/Informa-
tik, Physik und Technik.
Unter dem Gesichtspunkt der Etab-
lierung eines neuen Regionalwett-
bewerbs in Südwestthüringen und
der damit verbundenen Neuauftei-
lung der Thüringer Projekte schlägt
sich Ostthüringen wieder hervorra-
gend. Mit 60 von 337 Projekten
nimmt die hiesige Region den zwei-
ten Platz hinter Erfurt ein. 33 Pro-
jekte von 71 Teilnehmern entfallen
auf „Jugend forscht“ und 27 Projek-
te von 52 Teilnehmern auf „Schüler
experimentieren“. Schwerpunkt-
fachgebiete sind Arbeitswelt, Geo-
und Raumwissenschaften und Tech-
nik mit jeweils elf Projekten.
Die 60 Projekte verteilen sich auf
19 Schulen aus dem Landkreis Al-
tenburger Land (8), der kreisfreien
Stadt Gera (5), dem Landkreis
Greiz (3), dem Saale-Holzland-
Kreis (2) und dem Saale-Orla-Kreis
(1). Mit 60 Prozent der eingereich-
ten Projekte nimmt das Altenburger
Land erneut eine Vorreiterrolle in
Ostthüringen ein, gefolgt von der
kreisfreien Stadt Gera (16,7 Pro-
zent) und dem Landkreis Greiz
(13,3 Prozent). Das Friedrichgym-
nasiumAltenburg thront mit 15 ein-
gereichten Projekten an der Spitze,
gefolgt vom Ulf-Merbold-Gymna-
sium Greiz (6), dem Roman-Her-
zog-Gymnasium Schmölln (5) so-
wie dem Lerchenberggymnasium
Altenburg, dem Karl-Theodor-Lie-

be Gymnasium
Gera und dem
Veit-Ludwig-von-
Seckendorff-Gym-
nasium Meusel-
witz (jeweils 4).
Erfreulich ist au-
ßerdem die erst-
malige Teilnahme
der Christian-Fe-
lix-Weiße Grund-
schuleAltenburg.
Nun galt es für die
a n g em e l d e t e n
Teilnehmer die
verbleibende Zeit
intensiv zu nutzen,
um ihre Ideen um-
zusetzen und die
fertigen Arbeiten
bis spätestens 19.
Januar 2018 einzu-
reichen. Wir hof-
fen, alle jungen
Forscherinnen und
Forschern hatten
viel Kraft und
Freude am For-
schen sowie
Durchhaltevermö-
gen bei der Reali-
sierung ihrer Pro-
jekte. Unterstützung bot der Spon-
sorpool Thüringen bei der Finanzie-
rung von Geräten und Sachmitteln
sowie fünf Ostthüringer Unterneh-
men bei der Umsetzung von Pro-
jektideen. Der 24. Regionalwettbe-
werb Ostthüringen findet am 1. und
2. März 2018 im Kulturhaus Rositz
mit der Präsentation der For-
schungsprojekte vor einer Fachjury
und dem Publikum sowie der Preis-
verleihung seinen krönenden Ab-
schluss.
Bei dieser hohen Teilnehmerzahl
ergeht die eindringliche Bitte an al-
le potentiellen Sponsoren aus der
Industrie, dem Handwerk, Einrich-
tungen und Institutionen sowie Pri-

vatpersonen: Tragen Sie mit Ihrem
Unterstützungsbeitrag zum erfolg-
reichen Gelingen dieses Wettbe-
werbs bei, damit er für die beteilig-
ten Nachwuchsforscher zum unver-
gesslichen Erlebnis wird. An-
sprechpartner ist der Paten-
beauftragte Heinz Teichmann. Er
ist telefonisch unter 03447 865166
erreichbar. Jeder Spender wird im
Internet, im „Jugend-forscht“-Flyer
sowie in plakativer Form zur Re-
gionalmesse und bei zahlreichen
Veranstaltungen danach veröffent-
licht.

Heinz Teichmann,
Patenbeauftragter „Jugend forscht“,

WAMM e. V.

„Jugend forscht“ 2018 –
hervorragendesAnmeldeergebnis

Landkreis. Unter dem Motto
„Starke Kinder – gute Freunde“
wurde Ende des vergangenen Jah-
res in Altenburg das erste Seminar
für pädagogisches Fachpersonal
aus Kindertageseinrichtungen im
Landkreis durchgeführt, das gleich
mehrere Präventionsbereiche ver-
knüpft. Dieses Programm mit sei-
nem besonderen Fokus auf Kinder-
tageseinrichtungen wird thüringen-
weit bisher ausschließlich im Al-
tenburger Land angeboten.
Vom Rotary Club Chiemgau wurde
„Freunde“ vor einigen Jahren ins
Leben gerufen, um der Entstehung
von Gewalt und Sucht so früh wie
möglich entgegenzuwirken und
Kinder in ihren Lebenskompeten-
zen zu stärken. Dazu werden Ei-
genschaften wie beispielsweise
Empathie und Kommunikationsfä-
higkeit gestärkt, um die Kinder so
bei der Entwicklung eines gesun-
den und stabilen Selbstwertgefühls
zu unterstützen.
Neben den theoretischen Grund-
lagen aus den Bereichen Gewalt,
Sucht und Kommunikation wurden
von Kira Cromm, Fachkraft für
Suchtprävention, und „Freunde“-
Trainerin, die drei pädagogischen
Vorhaben „Mit viel Gefühl“ (emo-
tionale Kompetenz), „Ein Platz
zum Streiten“ (gesunde Streitkul-
tur) sowie „Inseln der Ruhe“ (Um-

gang mit Stress) bearbeitet. Dazu
wurden auch mehrere Methoden
für die Arbeit mit den Kindern von
den Teilnehmerinnen selbst er-
probt, um sich noch besser in die
Rolle der Kinder und ihre Sichtwei-
sen einfühlen zu können.
Insgesamt haben zwölf Fachkräfte
aus Einrichtungen in Altenburg,
Ehrenberg, Meuselwitz, Mums-
dorf, Rositz, Schmölln, Thonhau-
sen und Wintersdorf am Seminar
teilgenommen. Ihre Rückmeldun-
gen waren positiv und bezogen sich
abgesehen von der angenehmen Se-
minaratmosphäre auch auf die
praktischen Übungen sowie insbe-

sondere den Raum für fachlichen
Austausch untereinander. Aber
auch die Erkenntnis, wie viel prä-
ventive Arbeit im pädagogischen
Alltag ohnehin geleistet wird, war
von enormer Bedeutung.
Im März dieses Jahres wird das Se-
minar im Rahmen eines Zirkeltref-
fens fortgeführt. Die Teilnehmerin-
nen finden sich dann erneut zusam-
men, um die bisherige Umsetzung
der Seminarinhalte zu reflektieren
und sich mit den pädagogischen
Vorhaben „Kinder reden mit“ und
„Selber-mach-Tag“ auseinanderzu-
setzen. Kira Cromm,

Fachkraft für Suchtprävention

Kita-Fachpersonal zurGewalt-
undSuchtprävention geschult

Schmölln/Altenburg. Der Schmöll-
ner Patrick Paubandt ist der neue
Kreiselternsprecher für Kinderta-
gesstätten des Landkreises. Er
folgt auf Claudia Leibold, die sei-
ne Stellvertretung übernimmt.
„Ich freue mich auf die Aufgabe“,
so der Familienvater einer zwei-
jährigen Tochter, der sich in die-
sem Jahr zur Wahl Anfang Dezem-
ber gestellt hat. „Eltern mit einem
Anliegen können gern an mich he-
rantreten“, fährt er fort.
„Der Kreiselternsprecher ist An-
sprechpartner für alle Eltern, deren
Nachwuchs eine Kindertagesein-
richtung besucht“, erklärt Manja
Hesselbarth vom Fachdienst Ju-
gendarbeit / Kindertagesbetreuung
im Landratsamt. „Er unterstützt in
allen Fragen der Mitbestimmung
und Mitwirkung von Eltern bezüg-
lich der Bildung, Betreuung und

Erziehung ihrer Kinder“, fügt sie an
und ergänzt: „Ebenso stehen die
Kreiselternsprecher im engen Aus-
tausch mit uns Kita-Fachberaterin-
nen.“
Das Mitwirkungsrecht der Kreisel-
ternsprecher ist im Thüringer Kin-
dertageseinrichtungsgesetz gere-
gelt. Dieses sieht vor, dass nur die
gewählten Stadt-, Gemeinde- und
VG-Elternsprecher diese Funktion
ausüben dürfen – aus ihrer Mitte ist
ein Kreiselternsprecher zu wählen.
Patrick Paubandt ist seit Beginn
dieses Kita-Jahres Stadtelternspre-
cher in Schmölln und Elternspre-
cher der Kita „Finkenweg“.
Die Kontaktaufnahme zumKreisel-
ternsprecher ist über die Homepage
des Landkreises unter Gesundheit/
Soziales – Soziales – Kinder, Ju-
gend und Familie – Kindertages-
stätten möglich. TK

PatrickPaubandt ist neuer
Kita-Kreiselternsprecher

Erfurt/ Altenburg. Der Thüringer
Landtag hat im Dezmeber das bei-
tragsfreie Kita-Jahr ab 1. Januar
2018 beschlossen. Demnach müssen
Eltern für das letzte Kindergartenjahr
vor der Einschulung keine Kita-Ge-
bühren mehr bezahlen. Mit dem nun
vorliegenden Gesetz setzt Rot-Rot-
Grün einen weiteren wichtigen Teil
des Koalitionsvertrages um. Dazu
sagte Landrätin Michaele Sojka:
„Ich begrüße die vomThüringer Ka-
binett beschlossene Einführung des
beitragsfreien Kita-Jahres sehr. Fa-

milien haben damit künftig rund
1400Euromehr in derHaushaltskas-
se. Ich betrachte das beitragsfreie Ki-
tajahr als einen ersten Schritt, inThü-
ringen perspektivisch eine generelle
Kostenfreiheit vonBildung anzustre-
ben.
Meine Forderung für die nächste Le-
gislaturperiode ist klar: Neben der
Gebührenfreiheit der Kitas auch ein
genereller Verzicht auf Hortgebüh-
ren, damit sich die Entwicklung der
Grundschulen zu echten Ganztags-
schulen fortsetzen kann.“ JF

Landrätin begrüßt
beitragsfreiesKita-Jahr

Landkreis. Der Landkreis Alten-
burger Land unterstützt als Lo-
kale Partnerschaft für Demokra-
tie (LPfD) Projekte für ein weltof-
fenes, tolerantes, demokratisches
und solidarisches Miteinander. In
diesem Rahmen rufen wir Sie als
interessierte Vereine, Verbände
und Institutionen auf, Projektan-
träge einzureichen.
Ihr Projekt ist förderfähig
wenn Sie,
sich mit der historischen und poli-•
tischen Bildung im Umgang mit
der lokalen Geschichte des Alten-
burger Landes auseinandersetzen,
ein demokratisches Zusammenle-•
ben in der Einwanderungsgesell-
schaft unterstützen, die Entwick-
lung zu einer inklusiven Gesell-
schaft befördern und alle benach-
teiligtenMenschen einbinden
andere Bürgerinnen und Bürger•
über Gewalt und Rechtsextremis-
mus informieren und aufklären
möchten.
Wenn Ihnen, die soziale Integration
durch besondere Wertschätzung
und Stärkung der Jugend wichtig
sind, dass weniger Ausgrenzung
und mehr Teilhabe möglich ist,
dann unterstützen wir Sie gern, Ihre
Idee zu verwirklichen.
Nicht förderfähig sind u. a.
Projekte, die nach Inhalt, Metho-•
dik und Struktur dem Breiten- und
Leistungssport, der Erholung oder
der Touristik dienen
Projekte, die schulischen Zwe-•
cken dienen, die im Unterrichts-
zeitraum stattfinden und/ oder an
denen die Teilnahme der

Schüler/innen verpflichtend ist
Projekte, die sich mit ihrem Vor-•
haben vorrangig an einer konkre-
ten Zielgruppe orientieren oder
die nicht öffentlich zugänglich
sind
Maßnahmen, die lediglich der•
Vorbereitung oder Bewerbung ei-
nes Projektes dienen
Maßnahmen des internationalen•
Jugend- und Fachkräfteaustau-
sches, wenn sie zu den Aufgaben-
bereichen von binationalen Ju-
gendwerken gehören
Maßnahmen, die zu den originä-•
ren Aufgaben des Kinder- und Ju-
gendplanes gehören.
Anträge für Kleinprojekte kön-
nen bis zu einer Summe von 2.500
Euro für Honorar- und Sachausga-
ben gestellt werden. Der Begleit-
ausschuss sowie die lokale Koordi-
nierungsstelle beim Landratsamt
werden über vorliegende Projektan-
träge zur Demokratieförderung und
Toleranzentwicklung entscheiden.
Derzeit können nur Projekte ge-
fördert werden, die bis zum 15.
Juni 2018 abgeschlossen sind.
Die Formulare für das Antragsver-
fahren und ausführliche Informatio-
nen finden Sie auf der Homepage
des LAP unter www.lap-altenbur-
gerland.de. Zu Fragen rund um den
Antrag oder für eine Projektbera-
tung können Sie sich jederzeit an
Marion Fischer, Tel. 03447 586-560
(lokale Koordinierungsstelle beim
Landratsamt) oder an den Kreisju-
gendring Altenburger Land e. V.
(externe Koordinierungsstelle), Tel.
03447 551 096wenden.

Projektanträge zurDemo-
kratieförderung einreichen
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Schmölln. Landrätin Michaele
Sojka hat während einer Stadt-
ratssitzung Mitte Dezember den
langjährigen Inhaber des Reussi-
schen Hofs, Bernd Adam, mit der
Medaille für „Besondere Ver-
dienste“ geehrt. Es ist die höchste
Auszeichnung des Landkreises.
Vergangenes Wochenende zeich-
nete sie auch den stellvertreten-
den Schmöllner Bürgermeister
Klaus Hübschmann mit der Me-
daille aus.
„Wer nichts wird, wird Wirt“, be-
gann Sojka die Laudatio für Bernd
Adam mit einem Augenzwinkern,
fuhr dann fort: „Und der Wirt wird
dann – wie Ihre Vita zeigt – doch je-
de Menge: Familienmensch,
Freund, Geschäftsmann, Kabaret-
tist, Netzwerker, Humorist, Arbeit-

geber – ein Aushängeschild der Re-
gion.“ Zu DDR-Zeiten arbeitete
Adam als Oberkellner und Ausbil-
der mit ca. 15 Lehrlingen pro Jahr.
Kurz vor der Wende, imApril 1989,
übernahm er den Reussischen Hof.
Zwei Jahre später kaufte er die Gast-
stätte, investierte mehrere Millio-
nen. „Die Klaviatur zwischen erns-
tem Inhaber und humoristischem
Kellner beherrschen Sie perfekt“, so
Sojka. „Staatssekretäre, Minister-
präsidenten, Geschäftsführer – jeder
hat von Ihnen sein Süppchen ser-
viert bekommen und hat es ausge-
löffelt“, fügte sie mit einem Lachen
an und ergänzte: „Vor allem aber hat
sich jeder bei Ihnen wohlgefühlt.“
Ehrenamtlich ist Adam u. a. als Vor-
sitzender des Ostthüringer Hotel-
und Gaststättenverbandes aktiv, zu-

dem war er lange Zeit Vorstandsmit-
glied im Tourismusverband des
Landkreises und hat durch sein
reichhaltiges Wissen über die Regi-
on und die Menschen einen wichti-
gen Teil dazu beigetragen, das Al-
tenburger Land auch touristisch vo-
ranzubringen. „Ihre starke Verwur-
zelung in der Region um Schmölln
zeigt sich auch durch Ihre Sponso-
rentätigkeit u. a. bei der Förderung
des Musikschulfördervereins oder
beim Gößnitzer Kabarett“, lobte
Sojka.
Klaus Hübschmann bedachte sie
anlässlich der Feier seines 70. Ge-
burtstags mit den Worten: „Auch in
einem Alter, in dem sich manch ei-
ner wohlverdient zur Ruhe setzt,
hast Du immer wieder neue, große
Aufgaben vor Augen. Und Du

packst diese Aufgaben stets mit viel
Energie und Hingabe an. Du bist der
,umtriebigste’ Schmöllner, den ich
kenne.“ Hübschmann ist seit 2009
erster Beigeordneter der Stadt
Schmölln, vertritt das Stadtober-
haupt bei Terminen und Veranstal-
tungen. Seit 1994 ist er Stadtratsmit-
glied, hatte lange Zeit den Vorsitz
des Sozialausschusses inne und ist
zudem seit vielen Jahren aktives
Mitglied im Kreistag des Altenbur-
ger Landes.
Hübschmann ist es hauptsächlich zu
verdanken, dass sich in Schmölln
wieder ein Augenarzt angesiedelt
hat. Er führte entscheidende Gesprä-
che mit Krankenkassen sowie der
kassenärztlichenVereinigung.
„Die Lokalpolitik ist das eine, aber
Dein Herz schlägt ganz besonders
für den Pferdesport und den Fuß-
ball“, so Sojka weiter. „Seit nun-
mehr 50 Jahren bist Du aktiv mit
dem Sport verbunden“, fuhr sie fort
und ergänzte: „Die Nachwuchsar-
beit, der DFB-Talentestützpunkt so-
wie der Mädchen-Fußball standen
und stehen im Mittelpunkt Deiner
ehrenamtlichen Tätigkeit als Vorsit-
zender des Kreisfußballausschusses
Ostthüringen.“
Abschließend würdigte die Landrä-
tin: „Du bist durch Deine jahrzehn-
telange ehrenamtliche Tätigkeit,
Deine Kameradschaft und Fairness
ein anerkannter und geachteter Lo-
kalpolitiker und Sportfunktionär
nicht nur im Altenburger Land, son-
dern in ganz Thüringen.“ JF

Altenburg. Grund zur Freude En-
de des vergangenen Jahres im Bü-
ro der Landrätin: Landrätin Mi-
chaele Sojka überreichte dem Di-
rektor des Lindenau-Museums
Dr. Roland Krischke sowie der
Leiterin der Musikschule des Al-
tenburger Landes Gabriele Herr-
mann ihre unbefristeten Arbeits-
verträge.
Während Krischke seinen Job im
Museum im November 2016 antrat,
übernahm Gabriele Hermann die
Musikschulleitung zum 1. Januar
2016 – beide erhielten eine zweijäh-
rige Befristung, um sich als Füh-
rungskräfte der bedeutungsvollen
Landkreis-Einrichtungen zu bewei-
sen. „Sowohl Dr. Roland Krischke
als auch Gabriele Hermann haben in
den zurückliegenden Monaten ge-
zeigt, dass sie ihre Teams gut führen
und für ihre Ideen begeistern und
zudem auch konzeptionell arbeiten
können, um ihre Häuser erfolgreich
und zukunftssicher weiterzuentwi-
ckeln. Deshalb ist mir die vorzeitige
Entfristung beider Arbeitsverträge
eine große Freunde“, so Landrätin
Michaele Sojka.
Dr. Roland Krischke übernahm am
1. November 2016 die Leitung des
Lindenau-Museums zunächst be-
fristet für zwei Jahre. Der Vorsitzen-
de des Förderkreises „Freunde des
Lindenau-Museums“ e.V. bat Land-
rätin Michaele Sojka darum zu prü-
fen, ob eine vorzeitige Entfristung
des Arbeitsverhältnisses u. a. auf-
grund der nun wieder kontinuierli-
chen und konstruktiven Zusammen-
arbeit zwischen Förderkreis, Muse-
umsleitung und Museumsmitarbei-
tern möglich ist. Roland Krischke
hatte den Förderkreis in vielen Ge-
sprächen für sich und seine Ideen

gewinnen können. Das von der
Staatsministerin für Kultur und Me-
dien, Frau Prof. Grütters, seit lan-
gem geforderte Konzept für die Sa-
nierung und Erweiterung des Linde-
nau-Museums hat Krischke gemein-
sam mit den Beschäftigten erarbeitet
und nun befindet es sich nach inten-
siver Beratung auch in den Gremien
in der Umsetzung. Das Konzept be-
deutet einen großen Schritt für die
Weiterentwicklung des Museums
und der damit verbundenen Außen-
wirkung. Mit diesem Konzept wirbt
der Landkreis seither bei den politi-
schen Entscheidungsträgern bis hin
zum Bund. Nicht nur der Minister-
präsident Thüringens sondern auch
verschiedene Thüringer Minister
und Kulturpolitiker sind aktive Be-
fürworter des Konzepts und unter-
stützen die Umsetzung. Seit der Ar-
beitsaufnahme von Roland Krisch-
ke am 1. November 2016 hat das
Lindenau-Museum wieder wesent-
lich an Außenwirkung gewonnen.
Bevor er das Museum als Leiter
übernahm, gab es zwischen den Be-
schäftigten des Museums und der
damaligen Leiterin Kommunikati-
onsprobleme, die trotz eingeleite-
tem Konfliktmanagement, trotz
Fortbildungsmaßnahmen zu Ar-
beitstechniken und IT-Fortbildung
nicht zum Erfolg führten, so dass
die Fortführung des Arbeitsverhält-
nisses von beiden Seiten nicht ge-
wünscht wurde. Im Museum
herrscht nunmehr ein gutes Arbeits-
klima und die Beschäftigten erfüllen
die Aufgaben wieder mit Engage-
ment und hoher Motivation.
Gabriele Herrmann ist seit dem 1.
Januar 2016 Leiterin der Musik-
schule des Altenburger Landes. Die
erfahrene Musikpädagogin trat die

Nachfolge der langjährigen Musik-
schulleiterin Brigitte Gärtner an.
Schon in jungen Jahren entdeckte
Gabriele Herrmann ihre Liebe zur
Musik und ihr Talent zum Geige
spielen. Noch heute spielt sie selbst
leidenschaftlich gern Violine. An
der Musikschule ist sie schon mehr
als 20 Jahre tätig, unterrichtete Vio-
line, Viola und Ensemblemusik. Die
Arbeit der letzten beiden Jahre hat
gezeigt, dass mit Gabriele Herr-
mann eine würdige Nachfolgerin
von Brigitte Gärtner gefunden wur-
de. Es ist ihr in den letzten Monaten
gelungen, die erfolgreiche Arbeit
der Musikschule fortzusetzen und
derenAusrichtung mitzubestimmen.
Viele umjubelte Auftritte der Mu-
sikschüler und Musikschulensem-
bles regional und überregional spre-

chen für sich und aus dem gesell-
schaftlichen Leben unseres Land-
kreises sind sie nicht mehr wegzu-
denken.Auch bei vielenWettbewer-
ben sind unsere Musikschüler auf
Landes- und Bundesebene sehr er-
folgreich. Unter den Musikschulpä-
dagogen und den Honorarkräften
herrscht ein gutes Arbeitsklima. Ga-
briele Herrmann setzte von Beginn
an darauf, Bewährtes fortzusetzen,
aber auch neue Projekte anzugehen.
Neu ist zum Beispiel seit April 2016
ein Kursangebot für behinderte
Menschen. Neu ist auch der größ-
tenteils aus Senioren bestehende
Chor der Musikschule, der vor etwa
einem Jahr gegründet wurde. Auch
für Menschen, die im Seniorenheim
leben, plant Frau Hermann dem-
nächst musikalischeAngebote. JF

Arbeitsverträge vonDr.RolandKrischke
undGabrieleHerrmann entfristet

V. l.: Volker Pauli, Vorsitzender des Freundeskreises der J. L. Krebs-Mu-
sikschule Altenburg; Musikschulleiterin Gabriele Herrmann; Landrätin
Michaele Sojka; Dr. Roland Krischke, Direktor des Lindenau-Museums;
Prof. Peter Schnürpel, stellvertretender Vorsitzender des Förderkreises
„Freunde des Lindenau-Museums“ e.V.

BerndAdamundKlausHübschmannmit der
höchstenAuszeichnung desLandkreises geehrt

Landrätin Michaele Sojka übergibt Bernd Adam die
Medaille für „Besondere Verdienste“

Altenburg/Erfurt. Ministerprä-
sident Bodo Ramelow hat am 9.
Dezember des vergangenen
Jahres den Altenburger Chris-
tian Dietze mit dem Ehrenbrief
des Freistaates Thüringen aus-
gezeichnet. Mit der Auszeich-
nung werden seit 2005 Perso-
nen bedacht, die sich um die
Gestaltung der Gesellschaft in
Thüringen verdient gemacht
haben.
Dietze ist seit 2002 ein engagier-
ter Helfer im Technischen Hilfs-
werk Ortsverband Altenburg.
Schon bald übernahm er die
Funktionen des Jugendbetreuers
und Ortsjugendleiters. Er führt
die 17-köpfige Jugendgruppe mit
viel persönlichem und zeitlichem
Aufwand. Neben der spieleri-
schen Ausbildung der Kinder und
Jugendlichen kommt auch der
Spaß nicht zu kurz. Unter seiner
Führung nimmt die Jugendgruppe
u. a. regelmäßig an THW-Landes-
jugendlagern bzw. am Bundesju-
gendlager teil.
Darüber hinaus ist er IT-System-
administrator im Ortsverband und
Bereichsausbilder für Sprechfunk
und Digitalfunk.
Dietze hat während seines
„THW-Lebens“ viele Einsätze
absolviert. Darunter auch der
Kampf gegen das Hochwasser ge-
meinsam mit den Einsatzkräften
des Landkreises im Jahr 2013.
Durch sein vorbildliches Engage-
ment trägt er ganz maßgeblich zur
positiven Außenwirkung sowie
zur Festigung des inneren Zusam-
menhaltes der Bundesanstalt
THW und des Ortsverbandes bei.

Altenburg/Erfurt. Zuletzt ver-
lieh die Thüringer Ehrenamts-
stiftung zum fünften Mal den
Engagement-Preis. In der Kate-
gorie „Jugend“ wurde Kreis-
schulsprecher Valentin Rühl-
mann vom Friedrichgymnasi-
um ausgezeichnet.
Seit der Gründung arbeitet Rühl-
mann aktiv im Jugendforum mit,
initiiert und koordiniert erfolg-
reich verschiedene Jugendprojek-
te. So zum Beispiel an fünf Gym-
nasien die „Aktion Rote Hand“
zum Thema Kindersoldaten. Da-
bei kamen 1.359 Handabdrücke
zustande, die öffentlich präsen-
tiert und anschließend Politikern
übergeben wurden. Durch seinen
Einsatz motiviert Rühlmann, der
auch im Begleitausschuss der
„Lokalen Partnerschaft für De-
mokratie“ im Landkreis sitzt, vie-
le andere Jugendliche, sich aktiv
am politischen Geschehen in ihrer
Heimat zu beteiligen und sich
freiwillig einzubringen.
Der Thüringer Engagement-Preis
wird in den Kategorien Senioren,
Einzelperson, Vereine, Unterneh-
men und Jugend vergeben. In der
Kategorie Jugend gab es gleich
fünf Gewinner. Das Preisgeld in
Höhe von insgesamt 5.000 Euro
wurde unter ihnen aufgeteilt und
soll nun in Projekte fließen, an de-
nen die Ausgzeichneten beteiligt
sind.
„Die Anerkennung und Würdi-
gung des ehrenamtlichen Engage-
ments ist die Aufgabe und das
Ziel unserer Stiftung“, so Brigitte
Manke, Geschäftsführerin der
Thüringer Ehrenamtsstiftung, ab-
schließend.

Ministerpräsident
zeichnetAltenburger
mit Ehrenbrief aus

Kreisschulsprecher
mit Engagement-
Preis bedacht

Zur Feier seines 70. Geburtstags wurde auch Klaus
Hübschmann ausgezeichnet
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Meuselwitz. Für die Kameraden
der Meuselwitzer Feuerwehr fand
die zurückliegende Weihnachtsbe-
scherung bereits einige Tage vor
dem 24. Dezember statt. Im Beisein
von Bügermeister Udo Pick über-
gab Landrätin Michaele Sojka den
Kameraden ein funkelnagelneues
Löschfahrzeug TFL 3000. Der
Landkreis hatte das 235.000 Euro
teure Fahrzeug beschafft, gefördert
mit 67.000 Euro vom Freistaat
Thüringen. Damit verbessert sich
die Ausstattung der Meuselwitzer

Wehr erneut. Landrä-
tin Michaele Sojka
nutzte die Gelegen-
heit, den Meuselwit-
zer Kameraden für ih-
ren ehrenamtlichen
Einsatz sehr herzlich
zu danken. Zu jeder
Tages- und Nachtzeit
seien die Kameraden
bereit, Hilfe zu leis-
ten, opfern dafür ei-
nen Großteil ihrer
Freizeit. JF
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Landkreis. Gute Nachrichten für
einige Feuerwehren imAltenbur-
ger Land. Die zum Teil ange-
spannte Personalsituation bes-
sert sich. Denn am 9. Dezember
haben 29 Feuerwehrmannan-
wärter – auch fünf Frauen waren
dabei – den Grundlehrgang
„Truppmann Teil 1“ erfolgreich
abgeschlossen.
Viele ehemalige Jugendfeuerwehr-
mitglieder waren unter den Teilneh-
mern, aber auch Quereinsteiger, die
im Vorfeld mit dem Thema Feuer-
wehr noch keine Berührungspunkte
hatten, haben sich schulen lassen.
Mehr als die Hälfte der Lehrgangs-
besucher stammte aus der Verwal-

tungsgemeinschaft Altenburger
Land. Komplettiert wurde die Run-
de durch Mitglieder aus den Städt-
en Altenburg und Schmölln sowie
der Verwaltungsgemeinschaft Obe-
res Sprottental.
Unter Leitung der Kreisausbilder
Volker Stubbe (Schmölln) und
Björn Steinicke (Dobitschen) fand
der Lehrgang über 70 Ausbildungs-
stunden in den Feuerwehren Dobit-
schen, Altkirchen und Schmölln
statt, wobei auch der Steigerturm in
Burkersdorf mit genutzt wurde.
Inhaltlich ging es u. a. um Rechts-
grundlagen, Fahrzeug- und Geräte-
kunde, Einheiten im Lösch- und
Hilfeleistungseinsatz, tragbare Lei-

tern, Retten, ge-
fährliche Stoffe
und Güter und le-
bensrettende Maß-
nahmen.
Für die Verpfle-
gung leisteten die
o r t s ansäs s igen
Feuerwehrvereine
die notwendige
Unters tü tzung .
Die eingesetzte
Technik kam aus
den Wehren der Teilnehmer. Am
Lehrgangsende – nach einer theore-
tischen, einer praktischen und einer
mündlichen Prüfung – wurde allen
Lehrgangsteilnehmern das Ausbil-

dungszertifikat überreicht. Dieses
ist der Grundstein für alle weiteren
Schritte in der Feuerwehr.
Fast zeitgleich zu diesem Lehrgang
fand in Meuselwitz ein weiterer

statt, an dem 16 Kameraden die
Ausbildung zum „Truppmann Teil
1“ absolvierten.

Björn Steinicke,
Kreisausbilder

VieleEinsatzkräfte fürFeuerwehren imLandkreis ausgebildet

Schmölln. Jana Stank und Michael Gellrich, bei-
de Mitarbeiter der Natura 2000-Station „Oster-
land“, erstellten im Auftrag der Unteren Natur-
schutzbehörde des Altenburger Landes eine Pos-
terausstellung, die diverse Themen aus dem Be-
reich des Natur- und Umweltschutzes aufgreift.
Auf den Bildern werden aktuelle Konfliktpoten-
ziale des Naturschutzes erklärt und auch die land-
schaftlichen Alleinstellungsmerkmale des Alten-
burger Landes dargestellt – mit beeindruckenden,
hochaufgelösten Fotos der Naturfotografen von
„focus-natur“.
Die Austellung ist im Landratsamt des Altenbur-
ger Landes in der Außenstelle Schmölln am
Amtsplatz 8 zu sehen. Interessierte können wäh-
rend der Hauptöffnungszeiten des Verwaltungs-
gebäudes dienstags von 8 bis 12 Uhr und 13:30
bis 18 Uhr sowie donnerstags von 8 bis 12 Uhr
und 13:30 bis 16Uhr die Schau betrachten.

Natura 2000 Station

Posterausstellung
imLandratsamt

MeuselwitzerKameraden
freuen sich überneuesLöschfahrzeug

Meuselwitz/Lucka. Ab dem 22. Januar 2018
wird die Landstraße 1361 zwischen Meuselwitz
und Lucka voll gesperrt. Grund ist derAbriss der
Werkbahnbrücke, den das Straßenbauamt Ost-
thüringen veranlasste. Eine Umleitung ist ausge-
schildert. Diese führt über die B 180 Meusel-
witz, die Landstraße 1063 in Mumsdorf und die
Kreisstraße 216 in Falkenhain. Wir bitten um
vorsichtige und rücksichtsvolle Fahrweise auf
der Umleitungsstrecke.

Landstraße zwischen
Meuselwitz und
Lucka voll gesperrt

Landkreis. Unter www.altenburgerland.de
können Sie die Online-Angebote der Kreisver-
waltung nutzen. So finden Sie beispielsweise
aktuelle Straßenmeldungen, Ausschreibungen
oder Stellenangebote auf der Landkreis-Home-
page. Ebenfalls sind alle Ausgaben des Amts-
blatts online als PDF-Datei abrufbar.

Nutzen Sie unseren
Online-Service
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Partner aller Pflegekassen und Sozialämter
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Mitten imHerzen Altenburgs
· liebevolle, professionelle „Rund-um-die-Uhr“

Betreuung für die Pflegegrade 2-5
· vollstationäre Plätze und Kurzzeitpflege
· großzügigeAußenterrasse
· helle, freundliche Einzelzimmer
· regelmäßigeVeranstaltungen im Foyer –

Klaviermusik, Lesung, Kreativ-Nachmittag
· Gemütlichkeit und gemeinsameAktivitäten
· umfangreiche Bibliothek
· Café im Schlossblick
· Friseursalon im Haus

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern.
Telefon 0 34 47-89 58 37 20
info@seniorenresidenz-altenburg.de

www.seniorenresidenz-altenburg.de

SENIORENRESIDENZ
SCHLOSSBLICK ALTENBURG

OBI GmbH & Co. Deutschland KG
Filiale Altenburg I Fünfminutenweg I 04603Windischleuba



Jubiläums -
Angebote

9.5%
zusätzlich zu allen normalen Rabatten,
Abverkaufspreisen und Fachsortimenten.

JUBILÄUMSRABATT
ZUSÄTZLICHCHLITZSÄZU

0%
eff. Jahreszins bei einer Laufzeit

von bis zu 48 Monaten.

FINANZIERUNG

Fischtag
Dienstag
11–14Uhr

3.50 3.50

Schnitzeltag
Donnerstag
11–14Uhr

SCHLEMMERANGEBOT
IM RESTAURANTANTURTAES RIM

*gültig nur auf Neuaufträge, nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Finanzierungsbsp.: Polstergarnitur Barzahlungspreis: 2.798 € · Gebühren: 0 € · Anzahlung: 0 € = Nettodarlehensbetrag 2.798 € · monatliche Rate: 58,29 € · Laufzeit 48 Monate · Soll-
zins p.a.: 0,00% · eff. Jahreszins: 0,00%. Erst- u. Schlussrate können abweichen. Barzahlungspreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag sowie dem Gesamtbetrag. Eff. Jahreszins und gebundener Sollzins entsprechen 0,00% p.a., Bonität vorausgesetzt.
Ein Angebot der Santander Consumer Bank Ag, Santanderplatz 1, 41061 Mönchengladbach. Die Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 pAngV dar. In der Regel genügt die Vorlage von Personalausweis und EC-Karte.
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